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Auf Fürbitte des-Bischofes E h gel mar nimmt Kaiser
Karl der Dicke die Besitzungen der St. Stefanskirche unter den
Schutz der kaiserlichen Immunität (sub mundeburdo nostrae im-
mimitaiis).

Kein öffentlicher Richter darf die passaiüschen Besitzun-
gen, welche unter der Herrschaft des Reiches stehen, in irgend
einer Weise belästigen, er darf auf diesem kirchlichen Gebiete
keine Gerichtsbarkeit ausüben. Dieses Recht steht nur dem
Kaiser zu, der sich aber für sich und seine Nachfolger ver-
pflichtet, von der passaiüschen Kirche keine Abgaben oder irgend
eine erzwungene Leistung zu fordern.

Die Unterthanen des Bischofes von Passau dürfen in den
Reichsforsten Bauholz fällen und Vieh weiden, ohne eine An-
gabe zu entrichten.

Die Handelsleute der bischöflichen Stadt Passau gemessen
zu Wasser und zu Lande Zollfreiheit.

Der Bischof von Passau soll die Güter und Unterttìànen
seiner Kirche unter dem Schütze des Reiches, ohne von der ge-
sammten richterlichen Gewalt irgendwie beunruhigt zu werden,
in ruhiger Ordnung besitzen und dem Reiche treu gehorchen.

Endlich bestimmt der Kaiser das Gebiet im Reichsforste,
welches der bischöflichen Kirche von Passau gehören soll.

Zur Zeit des Bischofes E n g e l m a r erlangte das Kloster
K r e m s m ü n s t e r , welches im Anfange des 10. Jahrhundertes
in den wirklichen Besitz der Bischöfe von Passau gelangte,
durch mehrere Schenkungen des Königes Arnulf einen ausge-
dehnten Güterbesitz.

Ich lege ein besonderes Gewicht auf die Besprechung der
vom Könige Arnulf dem genannten Kloster ertheilten Urkunden,
weil aus denselben ersichtlich ist, dass Kremsmünster unter
den Karolingern eine sehr bedeutende Stellung einnahm. Ueber

10. «Lautier 886 Regensburg au. p. 100. — M. B. Bd. 28 I. Nr. 90 p. 71.
„De pariicipcdione nemoris, quod dicitur Pasouahard" (e codice anti-
quissimo).
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alle Güter, die Arnulf dem Stifte schenkte, erhielt der Abt
Snelpero, ein persönlicher Freund des Königes, freies Ver-
fügungsrecht, woraus zu schliessen ist, dass das Kloster im
Zeitalter der Karolinger von keinem Bischole abgehangen haben
kann. Dennoch aber wusste der geschickte Fälscher Bischof
Piligrim Kaiser Otto II. zu überzeugen, dass seine Vorgänger
Ludwig und Arnulf, welch' letzterer gerade dem Stifte eine sehr
freie Stellung einräumte, die Abtei Kremsmünster dem Bis-
tume Passau geschenkt hätten.*)

Diese dem Kloster K r e m s m ü n s t e r ertheilten Urkun-
den sind folgende:

,1. Regensburg 888, 3. Jänner. König Arnulf übergibt
dem Kloster K r e m s m ü n s t e r den Hof N e w a n h o v a im
Traungau mit allem Zugehör an beweglichen und unbeweglichen
Gütern als freies Eigentum.2)

N e w a n h o v a i s t der beutige Markt Neuhofen an der
Krems im Traunviertel.

2. Dieselbe Schenkung an den Abt Snelpero von Krems-
münster erweiterte A r n u l f durch eine Urkunde vom 4. Jän-
ner 888.3) . •..••

3. R e g e n s b u r g 888, 5. Jänner. König Arnulf schenkt
auf Fürbitte des Abtes S n e l p e r o dem Kloster K r e m s m ü n -
s t e r alle Güter „in loco Neszüapach," welche es bisher als
Lehen des Reiches besessen hatte, als freies Eigen.4)

Nezzilapach in comitatu Arbonis in jpago Trungowi ist
das heutige "Nesselbach an der Krems, nordöstlich von Neuho-
fen in der Pfarre St. Marien.

Die anderen Lehen, welche K r e m s m ü n s t e r in dieser
Gegend besass und jetzt als freies Eigentum erhielt, waren, wie

'*) U. B. des Landes ob der Ens , Bd. II. Nr. 45 p. 61. — U. B. von

Kremsmünster, Nr. 15 p. 2G. — M. B. Bd. 31 I. Nr. 115 p. 223.
2) U. B. von Kremsmünster, Nr. 8 p . 16.
3) U. B. von Kremsmünster, Nr. 9 p. 17.
4) U. B. von Kremsmünster, Nr. 10 p . 19.
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aus der Urkunde vom 3. Jänner 888 hervorgeht, Papilindorf
und C i d a l a r i n .

Der erste Ort ist die heutige Ortschaft Pälndorf in der
Pfarre Alt-Kematen; der zweite die Ortschaft Zeitlham bei
Weissenberg, in der Pfarre Pucking.*)

Am Schlüsse der Urkunde gestattet der König dem Abte
freies Verfügungsrecht über die geschenkten Güter mit folgen-
den Worten: „Tradidimus eo tenore, ut deinceps (Snelpero)
de praefatis omnibus securam habeat potestatem, quicquid sibi
placuerit facere maio inquietante."

4. St. Florian, 1. April 888. König A r n u l f schenkt dem
Abte S n e l p e r o 3 Hüben am Bache S c a l a h a und räumt
ihm unbedingtes Verfügungsrecht über die dem Kloster geschenk-
ten Güter mit den Worten ein: „Eidem Snelperoni iubemus,
ut in omnibus, qiiae Uli in potestatem tradidimus, liberam ha-
beat potestatem habendi, donandi, vendendi, committendi vel
quodcunque ex his elegerit agendum absque alicunis contradi-
centis obstaeulo.'12)

Der Bach Scalaha in comitatu Aribonis ist wahrscheinlich
der bei Weissenberg in die Krems fliessende Krennbach, viel-
leicht auch der Sammareinerbach.3)

Die Urkunde sagt, dass diese 3 von Arnulf dem Kloster
geschenkten Hüben in den Händen slavischer Bewohner gewe-
sen sind. i; " •!

5. Regensburg 888, 13. April. Diese Urkunde betrifft
nur mittelbar das Kloster Kr ems mün s ter, welches die An-
wartschaft auf die Erwerbung eines ausgedehnten Güterbesitzes
in der Umgebung von Wels erhielt.

König Arnu l f schenkte nämlich seinem Kaplan Z a z 1 o
alle Besitzungen um Wels, die er bisher lehensweise besessen
hatte, als freies Eigentum unter der Bedingung, dass diese Gü-

x) L a m p r e c h t . Historisch - topografische Matrikel, p. 56.
2) U. B. von Kremsmünster, Nr. 11 p. 20.
3) Lampr echt. „Matrikel" p. 56
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ter nach seinem Tode an das Kloster K r e m s m ü n s t e r fallen
sollen.

Die Besitzungen werden in der Urkunde namentlich nicht
erwähnt. :)

6. N e u k i r c h e n 889, 3. Mai. König Arnul f übergibt
2 Hüben z u S c a l a h a im Orte 0 b r i n indor i ' dem Kloster
K r e m s m ü n s t e r . 2 )

S cala ha , ein gegenwärtig verschollener Ort am gleich-
namigen Bache, der in der Urkunde vom 1. April 888 erwähnt
wurde. O b r i n i n d o r f , die Ortschaft Oberndorf, nördlich von
Neuhofen bei St. Marien.3)

7. R a n s h o f e n 893, 22. Oktober. König Arnulf erklärt
als immerwärendes Eigentum des Klosters die diesem aus dem
c o n f i s e i r t e n Vermögen der beiden Markgrafen Wilhelm
und Engelschalk zuständigen Güter.

Die Besitzungen dieser beiden Markgrafen, welche höchst
wahrscheinlich wegen Einverständnisses mit dem Beherrscher des
grossmährischen Reiches Siuatopluk von A r n u l f geächtet wur-
den, lagen theils in Niederösterreich, theils in Baiern und im
Lande der Slaven.

Die Urkunde erwähnt namentlich Besitzungen ad Epores-
purcli (das heutige Mautern in Niederösterreich, am rechten
Ufer der Donau), ad Cambe ( Kamp - Fluss ) , ad Persiniacham
(die Perschling, ein Flüsschen in Niederösterreich, welches aus
dem gleichnamigen Thale kommend, der Donau am rechten Ufer
zueilt.4)

Dem Bischöfe E n g e l m a r selbst gab König A r n u l f
aus folgender Veranlassung ein Privilegium.

Der Bischof fand in der unmittelbaren Umgebung seines
bischöflichen Sitzes, in der sogenannten „marca St. Stephani"

r) ü . B. von Kremsmünster, Nr. 12 p. 21.
2) ü . B. von Kremsmünster, Nr. 13 p. 22.
3) L a m p r e c h t . „Matrikel" p. 56.
*) U. B. von Kremsmünster, Nr. 14 p. 23.
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Leute, königliche Leibeigene, welche von andern Besitzungen
kommend, auf unerlaubte Weise den Wald des heil. Stefan aus-
rodeten und sich in demselben ohne Willen des Bischöfes nie-
dergelassen hatten. Der König verordnete nun auf die Klage
des Bischöfes, dass alle königlichen Leibeigenen, welche sich
„in marca • Grmamaresaha" niedergelassen hatten, dem heil,
Stefan zu seinem Dienste für ewige Zeiten geschenkt sein soll-
ten. Der Vogt des Bischöfes erhält den Auftrag, diese Leibeige-
nen aufzusuchen.l) ,

Die Marca Grasamaresaha ist nach F e r s t e m a n n der
pagus Botgoivi oder Quinmigoiue; nach Lang ist dieser Bezirk
bei Grassensee südwestlich von Passau zu suchen.

Ich schliesse mich jedoch der Ansicht Buchinger's ah,
der unter der erwähnten Marca den Neuburger- oder Passauer-
Wald (Forestum Niiuciiburgianum) versteht. Dieser Forst dehnt
sich vom Inn bis gegen Vilshofen aus und findet seine nördliche
Begrenzung an der Donau.2)

Auch das Kloster St. Florian, über dessen älteste Geschichte
ein tiefes Dunkel liegt, wird unter König A r n u l f gedacht.

Dieser Herrscher nämlich, schenkte mittelst Urkunde vom
15. Februar 892 dem genannten Kloster Eigengüter zu Rohr-
bach im Traungau (der Ort liegt zwischen Ebelsberg und St.
Florian), die ein königlicher Vasalle Namens Thiethard bisher
zu Lehen gehabt hatte. Da aber dieser dem Reiche abtrünnig
wurde, im hochverräterischen Einverständnisse mit Swatopluk
die Grenzbezirke des ostfränkischen Reiches plünderte, so nahm
ihm Arnulf seine Güter und schenkte sie dem Kloster St. Flo-
r i a n . x)

*) M. B. Bd. 31 Kr. 64 p. 133. Die Urkunde ist datirt vom 14. April 890,
ad Badesbonam urbem.

2) F e r s t e m a n n . „Altdeutsches Namenbuch," Bd. II. p. 596. — L a u g .
„Baiern's Gaue," p. 170. —. B u e h i n g e r . „Geschichte des Fürsten-
tums Passau," Bd. I. p. 9&.

3) M. B. Bd. 31 I. Nr. 68 p. 141. - Wiener Jahrbücher der Literatur.
Jahrg. 40 , Anzeigeblatt 7.
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Durch die Schenkung des Priesters Gun t h è r i erhielt
die bischöfliche Kirche von Passau Güter bei Mattsee zu Astätt
und Siehdorf lind grenzte hier an die Besitzungen des Erzbis-
tums Salzburg an.1)

Dem Nachfolger E n g e 1 ni a r' s, dem Bischöfe W i c h i n g,
der nur wenige Monate das bischöfliche Amt bekleidete, gab
Arnu l f am 9. September 898 eine Iminunitäts - Urkunde. Der
Wortlaut derselben ist ziemlich übereinstimmend mit der Im-
munitäts - Urkunde Karl's des Dicken. . -

Im Eingange der Urkunde wird\von der Verlegung des
bischöflichen Sitzes vou L o r c h nach Passau gesprochen, wel-
ches Erêigniss unter dem Erzbischofe Vivilo von Lorch statt-
fand. Diese Sache wurde von dieser Zeit an in Passau so aus-
gebeutet, dass sich die Bischöfe von Passau auch noch bei man-
chen Gelegenheiten den Titel „Bischöfe von Lorch" beilegen.

Dann bestätigt Arnulf die Güter der passauischen Kirche,
ohne dass sie mit Namen erwähnt werden, ferner die Zollfrei-
heit der Bischöfe ; und ihrer Unterthanen, der Kaufleute zu
"Wasser und zu Lande; er befreit das Bistum von der kaiser-
lichen Gerichtsbarkeit; nur der Vogt soll, unter:die Herrschaft
des Bischofes gestellt, über die Unterthanen der, Kirche des hl:
Stefan Recht sprechen. Endlich nimmt Arnulf die.jpassauische
Kirche unter seinen kaiserlichen Schutz.2) :

Auf Fürbitte des Bischofes Wiching machte Kaiser Ar-
nulf der von ihm erbauten Kirche des heil. Pankraz zu Kan-
t e s d o r f (Ranshofen im Innviertel, südlich von Braunau), eine
Schenkung.3) Im ;Anfange des 12. Jahrhundertes wurde dann
hier das Chorherrnstift Ranshofen gegründet./

Unter dem Nachfolger Arnulfs, dem letzten Karolinger,
unter Ludwig dem Kinde, begann der Zerfall des morschen,

*) M. B. Bd. 28 I. Nr. 88 p. 69.

*) U. B. des Landes ob der E n s , Bd. II. Nr 30 p. 40. — B ö h m e r .

„Begestü Karolorum" p. 111 am;£>. I?ebruar! 899. •' • • 7 :

8) M. B. Bd. 3 Nr. 2 p. 310. . -. • ; . • . .
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ostfränkischen Reiches durch die Einfälle der Magyaren. Durch
die fortwährenden Angriffe dieses kühnen Reitervolkes waren in
erster Linie die passauische Diöcese, die sich über die karolin-
gische Ostmark erstreckte, und das Herzogtum Baiern bedroht.

Unter dem Bischöfe Richarius (899 — 902), erlitt das
Bistum noch keine bedeutenden Verluste. Die Besitzungen der
passauischen Kirche im Osten, namentlich in Niederösterreich
wurden jedoch durch die Einfälle der wilden, heidnischen Nach-
barn vielfach verwüstet.

Im Jahre 900 machten die Magyaren ihren ersten Einfall
über die Ens, und zerstörten, da sie keinen ausreichenden Wi-
derstand fanden, das Kloster St. Florian, das bald darauf wie-
der hergestellt wurde.

Die Baiern, welche wegen der verwirrten Verhältnisse des
Reiches auf keine sichere Unterstützung rechnen konnten, er-
kannten, dass ein grosser Theil der karolingischen* Ostmark,
nämlich das Land unter der Ens auf die Dauer gegen das furcht-
bare Reitervolk, welches die eroberten Gebiete mit barbarischer
Grausamkeit verwüstete, nicht behauptet werden könne. Man
wollte sich daher auf die Vertheidigung der Enslinie beschrän-
ken. Zu diesem Zwecke wurde vom Bischof Richarius und
den bairischen Adeligen die Ensburg als Grenzfestung erbaut
und zwar theilweise auf dem Grunde und Boden des kurz vor-
her von den Magyaren zerstörten Klosters St. Florian.

Am 19. Jänner 901 schenkte König Ludwig auf die Bitte
des Bischofes Richarius zur Vergütung des Schadens, den seine
Diöcese, namentlich das Kloster St. Florian durch den Ueber-
fall der Heiden (Magyaren) erlitten hatten, die Ensburg dem
genannten Kloster. Auch bestätigt der König in dieser Urkunde
die Schenkung, die ein königlicher Leibeigener Per hard auf
der Nordseite der Donau dem Kloster St. F l o r i a n gemacht
hat. *)

*) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 34 p. 46. — Die Urkunde
gehört wegen der 4. Indiction in das Jahr 901. — Schon Kurz in
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Aus dem ersten Theile der Urkunde geht hervor, dass
Bischof Rieharius damals schon im wirklichen Besitze des Klo-
sters St. Florian gewesen sein muss, sonst hätte er den König
nicht bitten können, dass die Ensburg zu seiner Entschädigung
dem erwähnten Kloster geschenkt werde.

K u r z sagt: „der Bischof von Passau war damals schon
Commendatar-Abt und es galt ihm in dieser Eigenschaft gleich,
ob die Festung an den heil. Stefan oder an den heil. Florian

. übergeben wurde. Denn in beiden Fallen war er Nutzniesser der
Schenkung. Wann der Bischof Commendatar - Abt des Klosters
geworden, ist unbekannt.*) .

Sehr zu beachten ist der 2. Theil des königlichen Diploms,
in welchem von der Schenkung des königlichen Leibeigenen
Perhar t an das Kloster St. Florian gesprochen wird.

Nach dem "Wortlaute der Urkunde lagen die geschenkten
Güter auf der Nordseite der Donau, also am linken Ufer dieses
Flusses „in agiiilonali parte Damibii proprii in terra et man-
cipiis in ipsa marcha."

Dies ist die erste urkundliche Erwähnung, dass das Bis-
tum Passau, besonders das ihm unterstehende Kloster St. Florian
Besitzungen am linken Donauufer gewonnen hat.

Welche Güter P e r h a r t dem Kloster geschenkt hat, ist
unbekannt.

K u r z vermutet, dass die Güter und die Leibeigenen Per-
hart's bei Mauthausen und Ried (also in der spätem Ried-
march) waren, in welcher Gegend St. Florian schon frühzeitig
Uiiterthanen gewann.2)

Das genannte Kloster erhielt auch zur Zeit des Bischofes

seinem Werke: „Beiträge zur Geschichte des Landes ob der Ens."
Bd. III. p. 204 ist dieser Ansicht. — Das Original der Urkunde ist
nicht mehr vorhanden, doch findet sich dieselbe ohne wesentlichen Ab-
weichungen in den 3 ältesten P a s s a u e r. codices traditionum.

) Kurz . „Beiträge," Bd III. p. 205.
2) Kurz . „Beiträge," Bd. III. p. 205.
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Ri eh ari us von einem gewissen Grafen Günther, der, wie Bü-
dinger meint, vielleicht den pagus Grunziviti verwaltete, Be-
sitzungen zwischen der En& und Erlaf. *)

Unter Bischof Burkard (902 — 914) erhielt das Domka-
pitel von Passau eine sehr wichtige Schenkung. König Ludwig
schenkte nämlich in einer Urkunde vom 12. August 903 den
Kanonikern des Passauer Domstiftes mehrere Güter mit dem
dazu gehörigen Zehnten als wirkliches Eigentum, Güter, welche
sie bisher vom Bischöfe zu Lehen gehabt hatten.

Die geschenkten Güter liegen theils im Matiggair, theils
in Baiern. Es werden erwähnt die Ortschaften: Prama (Pram-
kirchen an der Pram); Gurtina (Gurten im Innviertel am
gleichnamigen Bache) ; Pollinga (das heutige Polling, südwest-
lich von Gurten); Hohinhart (Hölmhart, am Flusse des fores-
tum Hohenhart, oder des Kobernauser Waldes) ; Altheim (ein
sehr bedeutender Markt im Innviertel am Yereinigungs-Punkte
der Hauptstrassen zwischen Oesterreich und Baiern, zwischen
Salzburg und Passau); Ostarunaha (das heutige Osternach im
Innviertel); Scardinga (Schärding).

Die in der Urkunde noch erwähnten Orte Chorpheim und
Hohunstat liegen in Baiern.

Diese erwähnten Güter mit den dazu gehörigen Zehnten
wurden nun von König Ludwig zur Dotation der Kanoniker der
bischöflichen Kirche von Passau bestimmt.2)

Dass der Bischof von Passau in den ersten Jahren des
10. Jahrhundertes in der Ausübung seiner, kirchlichen Rechte
bezüglich der karolingischen Ostmark durch die Einfälle der
Magyaren noch nicht ganz gehindert war, geht aus dem Tausch-
vertrage hervor, den der passauische Chorbischof M a d a 1 v i n
mit seinem Diöeesanbischof B u r k a r d am 8. September 903

*) M. B. Bd. 28 I. Nr. 36 p. 32. — Büd inge r . Oesterreichische Ge-
schichte, Bd. I. p. 220.

2) ü. B. des Laudes ob der Eus, Bd. II. Nr. 35 p. 47.
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schloss, in welchem der genannte Chorbischof die passauische
Kirche zum Erben seiner ausgedehnten Güter einsetzt

Diese Urkunde ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig.
Der erste Theil der Urkunde sagt, dass Madalvin dem Bischöfe
Burkard mehrere den Gottesdienst betreuende Gegenstände und
mehrere heilige Bücher geschenkt habe. Unter den letzteren
wird erwähnt die „ Vita S. Beverini confessoris." Seit dieser
Zeit erst wusste man in Passau, dass zu Lorch einst Bischöfe
gewesen waren, als deren Kathedralkirche man natürlich die
in diesem Orte befindliche uralte Kirche des heil. Laurentius
betrachtete und Lorch gehörte ja damals zur passauischen Diö-
cese. Da man von den Anfängen des passauischen Bistums eine
nur unvollkommene Kenntniss hatte, so lag es nahe von dem
äusseren örtlichen Zusammenhange der beiden Bistümer Passau
und Lorch auf eine innere Zusammengehörigkeit zu schliessen.
Man nahm an, weil der Bischof von Passau jetzt ungefähr die-
selbe Diöcese besitze, wrelche einst die Lorcher Bischöfe gehabt
hätten, so müsse das Bistum Passau die unmittelbare und wirk-
liche Fortsetzung des alten Lorcher Bistums sein. Dadurch konnte
die bischöfliche Kirche von Passau um beinahe 3 Jahrhunderte
hinaufgerückt werden.l)

Bischof Piligvim führte später diese Idee praktisch durch.
Der 2. Theil der Urkunde handelt von dem eigentlichen Tausch-
geschäfte • •

Madalvin schenkte seine Besitzungen zwischen der Ens
und der Uli (Nebenfluss der Ibs), auch 9 Hufen Landes in
Pannonien, die er von dem Könige Arnulf erhalten hat, dem
Bischöfe Burkard, der dagegen erlaubt, dass Madalvin alle Le-
hen der Passauer Kirche im Quinzingau, Schweinachgau, Rotah-
gau, Traungau et ultra montem Comagcnmn ad NominicWia et
ad Medüichlia auf Lebenszeit als freies Eigentum besitzen darf.2)

Es werden 2 Ortschaften jenseits des Wiener Waldes er-

1) D ü m m 1 e r. „Piligrim von Passau," p 28.
2) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II Nr. 36 p. 49.
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wähnt nämlich : N o m i n i c h h a , ein gegenwärtig verschollener
Ort und M e d i l i c h h a , das heutige Mödling bei Wien.

Also damals im Jahre 903 konnte der Bischof von Passau
noch über Besitzungen seiner Kirche, die jenseits des Wiener
Waldes lagen, eine Verfügung treffen ; ein Beweis, dass damals
das Land unter der Ens noch nicht dauernd an die Ungarn
verloren war.

Auch die Zollsätze, welche um das Jahr 906 zu Raffel-
stätten (zwischen der Ens- und Traunmündung) unter dem Vor-
sitze des Markgrafen A r i b o für die. Ostmark festgesetzt wur-
den, beweisen, dass der Bischof von Passau noch seine kirchli-
chen Rechte über das Land unter der Ens ausübte und seine
Besitzungen daselbst noch nicht verloren haben kann.l)

Dieser Fall trat erst ein mit dem Jahre 907. Das Heer
der Baiern erlitt nämlich auf einem unbekannten Schlachtfelde
(zwischen Linz und Pressburg) durch die Magyaren eine so voll-
ständige Niederlage, dass die karolingische Ostmark das Land
unter der Ens, an den gefährlichen Nachbar verloren gieng und
der Bischof von Passau eine bedeutende Schmälerung seiner
Diöcese und seiner Besitzungen erlitt.

Von dieser Zeit an herrscht bis auf die Erhebung Piligrims
zur bischöflichen Würde 971 ein fast undurchdringliches Dun-
kel über die passauischen Besitzverhältnisse im Lande ob der
Ens ; denn Niederösterreich kann ja für diese Zeit gar nicht in
Betracht kommen.

Die Ursache dieser Erscheinung ist, dass wir von 898 —
973 (972) keine einzige Kaiser-Urkunde für Passau im Original
und von 903 — 972 nicht einmal eine Copie besitzen.2) .

Dümmler meit, dass sich dieser auffallende Umstand durch
die völlige Zerstörung der Stadt Passau im Jahre 977 erklärt,
bei der gewiss viele Original - Urkunden Heinrich's I. und seines
Sohnes Otto I. zu Grunde giengen.

*) U. B des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 39 p. 54.
8) M e i 11 er. Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, Bd. XL p. 77-79.
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Dadurch nun hatte Piligrim, um seine Pläne durchzu-
setzen, vielfachen Anlass zu Fälschungen.1)

Es heiTScht in der ganzen ersten Hälfte des 10. Jahrhun-
dertes eine bedeutende Lücke in der Geschichte des Bistums
Passau, und in Bezug auf die Besitzverhältnisse der passauischen
Kirche während dieser Zeit können nur einzelne Angaben ge-
bracht werden, die sich aus späteren Urkunden erklären.

In den ersten Jahrzehnten des 10. Jahrhundertes muss die
wirkliche Besitzergreifung der Abtei Kremsmünster von Seite der
Bischöfe von Passau stattgefunden haben. Nach der Ansicht
Büdinger's geschah dieses vor den beiden Synoden von Regens-
burg und Dingolfing 932, auf denen die Männerklöster nicht be-
achtet wurden, weil sie eben schon stillschweigend in den Besitz
der Bischöfe übergegangen waren.2) • • ••

Kaiser Otto II. bestätigte und erneuerte dem Bischöfe Pi-
ligrim den Besitz des Klosters Kremsmünster, da der Bischof eine
von ihm verfertigte königliche Schenkungs - Urkunde vorwies.

Die Klostergüter waren damals herrenlos. Kremsmünster
hatte lange Zeit keinen Abt und ein Mönch des Klosters klagt
über die Lauheit der Bischöfe von Passau und über die Feind-
seligkeiten der Ungarn.3)

Die Bischöfe von Passau benützten diese Zeit, um ihre
Besitzungen zu vermehren und sich dann durch angefertigte
Schenkungsdiplome den erworbenen Besitzstand vom Kaiser be-
stätigen zu lassen.

Bischof Adalbert 945 — 971 trat an den Herzog Heinrich
von Baiern die Ensburg gegen die Besitzung Aufhausen im bai-
rischen Donaugaue ab.4)

Der Tauschvertrag, den im Jahre 951 der Bischof Tuto

*) D ü m m 1 e r. Piligrim von Passau, p. 63.
2) B ü d i n g e r . Oesterr. Geschichte, Bd. I. p. "244.
3) Atictaritim'.Cr emifanense beiPertz „Monumenta"Tîd. IX. p.552.

„Äbhinc videtur vacasse nostra abbada propter desidiam episcopomm
Pataviensium sive infestacionem Htinnonim, qui et Ungari nuncupantur."

4) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nro. 48. p. 65
Mus. Jahr. Ber. XXIX. 5



66

von Regensburg mit Christian von Passau wegen des Klosters
Mondsee abgeschlossen haben soll, ist eine ungeschickte Fäl-
schung, da Bischof Tuto von Regensburg schon 930 gestorben
war und im Jahre 951 Adalbert die bischöfliche Würde in Pas-
sau bekleidete.*)

Durch den grossen Sieg, den Otto I. am 10. August 955
auf dem Lechfelde über die Magyaren erfocht, änderten sich
auf einmal wieder die politischen Verhältnisse.

Die Macht der Ungarn war dauernd gebrochen und die
deutsche Herrschaft breitete sich wieder allmälig über das Land
unter der Ens aus.

Bald nach diesem Siege, den deutsche Kraft und deutscher
Heldenmut am Lechfelde über wilde, zerstörungssüchtige Feinde
errang, wurde die ehemalige karolingische Ostmark wieder her-
gestellt. Als erster Markgraf in dieser Gegend erscheint Pur-
chard. Nun begann auch für die passauische Diöcese eine neue
Aera. Christliche Bildung und Kultur mussten in den den Fein-
den abgenommenen Gegenden begründet werden.

Schon Bischof Adalbert zeichnete sich durch seine Missi-
onsthätigkeit in der wieder gewonnenen Ostmark aus.

Aus einer späteren Angabe erhellt, dass der genannte Bi-
schof das Kloster St. Polten an der Traisen zur Zeit des Mark-
grafen Purkard im Besitze hatte.2)

Durch die stete Ausdehnung der deutschen Grenzen gegen
Osten eröffnete sich nun für den Nachfolger Adalbert's für den
Bischof Piligrim die erfreuliche Aussicht, die passauische Diö-
cese wiederum über das ganze Land unter der Ens auszubrei-
ten, ja auch das Volk der Magyaren, das bisher dem alten Heiden-
tum gehuldigt hatte, jetzt aber dem Christentum sich zuwenden
wollte, in den Bereich der passauischen Diöcesangewalt zu bringen.

*) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II Nr. 42 p. 58. — Dümmler ' s
Piligrim von Passau, p. 146.

2) M. B., Bd. 28. II. p. ?09. Treisimam civitatem S. Ypoliti martyris ea
integritate îit quondam beatœ memories Adalbertus episcojnis sub Pur-
cliardo marchione in sua tenuti vestitura.
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Die Besitzverhältnisse der bischöflichen Kirche von Passau in
Ober- und Niederösterreich von der Zeit des Bischofes Pili-

grim bis zum Schlüsse des 11. JahrhnuderieSé

Im Jahre 971 gelangte Piligrim zur bischöflichen Würde
in Passau und hat dieses Amt bis an seinen Tod, der im Jahre
991 erfolgte, behauptet.

Das Ziel, das er während seiner 20jährigen Wirksamkeit
mit starrer Ausdauer verfolgte, war folgendes :

Die passauische Diöcese, die durch die Einfälle der Magy-
aren namentlich im Osten grosse Verluste erlitten hatte, sollte
wiederum den Glanz und die Bedeutung erlangen, welche sie in
den Zeiten der Karolinger gehabt hatte.

Es sollte ferner der Zusammenhang zwischen der ehemali-
gen Lorcher und der gegenwärtigen Passauer Diöcese als ein
unmittelbarer nachgewiesen und durch Erdichtung eines Erzbis-
tums Lordi der bischöflichen Kirche von Passau das Metropoli-
tanrecht zuerkannt werden, so class sich der Bischof von Passau
aus dem bisherigen Verbände mit dem Erzbistume Salzburg
losreissen konnte.

Zur Ausführung dieses Planes griff Piligrim, der sich um
die Mission und um die Kolonisation der babenbergischen Ost-
mark grosse Verdienste erworben hat, zu dem Mittel der Ur-
kundenfälschung, die er in einem grossartigen Umfange betrie-
ben hat.

Es liegt nicht in meiner Absicht, die gefälschten päpstli-
chen Bullen und Urkunden zu besprechen, mit welchen der ge-
nannte Bischof den Papst und den Kaiser zu überzeugen suchte,
dass nicht der Salzburger, sondern der Passauer Kirche das
Metropolitanrecht gebühre. Meine Aufgabe besteht blos darin,
nachzuweisen, welche Erwerbungen das Bistum Passau in terri-
torialer Hinsicht unter Bischof Piligrim im Lande ob und unter
der Ens gemacht hat.
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Es sind daher alle Urkunden, welche die passauischen Be-
sitzverhältnisse unter Piligrim betreffen, zu besprechen.

Zwei Urkunden liegen vor über die passauischen Besitzun-
gen in der Wachau.

Am 18. Oktober 972 erneuerte Kaiser Otto I. zu Neristein
dem Bischöfe Piligrim die Schenkung des Ortes Wachowa mit
den dazu gehörigen Weinbergen, welche Schenkung einst König
Ludwig der Passauer Kirche gemacht hatte.

Das geschenkte Gebiet lag, wie die Urkunde sagt, in co-
mitatu JBurchardi marchionis, zwischen den Besitzungen des Klo-
sters Niederaltaich und des Bistums Freising. *)

Die Wachau bei Krems am linken Donau - Ufer wird wegen
ihrer Weingärten in Passauer und Eegensburger Urkunden häu-
fig erwähnt ; sie begann bei St. Michael nordöstlich von Spitz
und erstreckte sich über Rossatz, Mautern, Krems bis nach.
Hollenburg und Traismauer.

Die zweite Urkunde über die passauischen Besitzungen in
der Wachau erhielt Piligrim von dem Kaiser Otto IL; sie
stimmt mit der ersteren im Wesentlichen überein; nur in der
Fassung zeigt sich eine kleine Verschiedenheit.2)

Bischof Piligrim war der treueste Anhänger des Kaisers
Otto II.

Er zeigte dieses in dem Streite, der zwischen dem Kaiser
und dem Herzoge von Baiern, Heinrich dem Zänker, ausgebro-
chen war. Als der bairische Herzog sich empörte 974,* leistete
Piligrim dem Kaiser wesentliche Dienste und als Belohnung er-
hielt er die Abtei Kremsmünster. Der Kaiser kannte zugleich
die Rechtsansprüche, die Piligrim in den von ihm selbst verfer-

s) M. B. Bd. 28 II. Nr. 133 p. 192. Die Urkunde gehört zum 18. Ok-
tober 972 und nicht in das Jahr 973. — Stumpf „Reichskanzler"
Bd. H. I p. 46. — W i e n e r J a h r b ü c h e r 40. Anzeigeblatt 10 Nr. 9.
— B ö h m e r Begesta imperii 911 — 1313 p. 21.

2) M. B. Bd. 28 IL Nr. 134 p. 11>4.
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tigten Urkunden auf dieses Kloster geltend machte, ausdrück-
lich an.

Zwei Urkunden liegen vor, in denen Kaiser Otto II. dem
Bischöfe Piligrim die Schenkung der Abtei Kremsmünster er-
neuerte.

In der ersten Urkunde vom 11. Juni 975, sagt der Kaiser,
dass ihm Piligrim Urkunden der KaiserjLudwig und Arnulf vor-
gelegt habe, in denen die Abtei Kremsmünster der bischöflichen
Kirche von Passau geschenkt worden sei.

Der Kaiser erneuert nun dem Bischöfe diese in früherer
Zeit gemachte Schenkung.*)

Der Inhalt der zweiten Urkunde vom 21. Juni 975 ist fast
ganz gleichlautend mit der vorhergehenden; nur sind die Namen
der Kaiser, welche nach kaiserlichem Rechte den Bischöfen von
Passau einst das Kloster an der Krems (Abbatia Chremisa) ge-
schenkt haben sollen, nicht genannt.2)

Es ist bereits früher angedeutet worden, wann und auf
welche Weise das Bistum Passau in den thatsächlichen Besitz
dieser Abtei und der zu ihr gehörigen Besitzungen gekommen
ist. Es geschah dieses zur Zeit der Magyaren-Einfälle, das Klo-
ster befand sich gerade damals in einem zerrütteten Zustande
und hatte auch, wie bereits erwähnt wurde, längere Zeit keinen
Vorsteher.

Dem Bischöfe Piligrim war es aber darum zu thun, dass
er rechtmässiger Eigentümer der Abtei würde und daher legte
er Otto II. Schenkungsurkunden der Kaiser Ludwig und Arnulf
und vielleicht auch noch anderer Herrscher vor, die er ohn̂ e
Zweifel verfertiget hat. Der Kaiser wurde getäuscht und erneu-
erte dem Bischöfe die Schenkung des Klosters.

*) U. B. von Kremsmünster, Nr. 15 p. 26. — U. B. des Landes ob der
Ens, Bd. H Nr. 45 p. 61.

2) U. B. von Kremsmünster, Nr. 16 p. 27. — U. B. des Landes ob der
Ens, Bd. II Nr. 46 p. 62.
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Als der abgesetzte Herzog von Baiern, Heinrich der Zän-
ker, im Jahre 976 seiner Haft entfloh, brach ein blutiger Bür-
gerkrieg aus, dessen Schauplatz grösstentheils Baiern war. An
der Isar und an der Donau wurde gekämpft. Die Stadt Passau
litt grossen Schaden, da die ganze Umgegend von den Feinden
des Kaisers verwüstet wurde.

Piligrim stand auf Seiten des Kaisers und er wurde theils
während des Bürgerkrieges, theils nach der Beendigung dessel-
ben von Otto II. auf eine reichliche Weise für den Schaden, den
das Bistum Passau in dieser Kriegszeit erlitten hatte, entschä-
digt. Die kaiserlichen Schenkungsurkunden, welche Piligrim in
den Jahren 976 und 977 erhielt, sind folgende:

Eine Immunitäts-Urkunde vom 22. Juli 976, in welcher der
Kaiser die Besitzungen und Eechte der Passauer Kirche bestä-
tigte. Ferner bestätigte er dem Bischöfe Piligrim nebst Krems-
münster auch den Besitz der beiden Abteien St. Florian und
St. Polten.

Die Ueberzeugung, class auch diese 2 letzteren Klöster der
bischöflichen Kirche von Passau gehörten, hatte der Kaiser aus
den von Piligrim verfertigten Immunitätsurkunden der Kaiser
Karl, Ludwig und Otto I. erhalten.

Die bischöfliche Kirche wurde ferner von der weltlichen
Gerichtsbarkeit befreit, die Abgaben, die an den kaiserlichen
Fiscus von den Kirchengütern entrichtet werden sollten, wurden
der Kirche des hl. Stefan geschenkt.*)

Am selben Tage schenkte Otto H. dem Bischöfe Piligrim
die innerhalb des Gebietes der Stadt Passau gelegene Marien-
abtei, das Nonnenkloster Niedernburg (Coenobium St. Marie)
mit dem Orte Walahunesdorf. (Walkersdorf in Baiern.)2)

*) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 47 p. 63. — M. B.
Rd. 28 II. Nr. 147 p. 216.

2) M. B. Ed. 28 n. Nr. 143 p. 219. Von dieser Schenkungsurkunde gibt
es ein verderbtes Concept, in welchem der Ort Walahunesdorf nicht
erwähnt ist. M. B. Bd. 31 I. p. 228.
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Durch diese Urkunde wurde das Frauenkloster Niedern-
burg, welches im Anfange des 11. Jahrhundertes Besitzungen im
oberen Mühlviertel erhielt, dem Bistume einverleibt.

Da in Folge der Streitigkeiten zwischen Otto II. und dem
Herzog Heinrich, dem Zänker, das Bistum Passali grossen Scha-
den gelitten hatte, da auch die Kathedralkirche des heil. Stefan
in Passau zerstört worden war, so schenkte jetzt der Kaiser
dem Bischöfe Piligrim zur Wiederherstellung der genannten
Kirche einen Theil des Zolles in der Stadt als Eigentum. Nach
dem Wortlaut der Urkunde hatte Piligrim's Vorgänger Bischof
Adalbert diesen Zoll als Lehen auf Lebenszeit besessen.*)

Auch diese Schenkung geschah am 22. Juli 976.

Auf die Klage Piligrim's, dass seine Diöcese sowol durch
die Verwüstungen der Baiein, als auch durch den verderblichen
Einfall der Slaven, die eben Heinrich der Zänker zu Hülfe ger
rufen hatte, sehr bedeutende Verluste erlitten habe, so schenkte
der Kaiser auf die Bitte des Herzogs Otto und des Markgrafen
Luitbold, der als erster Babenberger die Ostmark beherrschte,
dem Bischöfe die königliche Besitzung Ensburg im Traungau
und 10 königliche Hüben am Ufer der Ens in dem könig-
lichen Gute Lorch. 2) Diese Schenkung, die am 5. Oktober
977 geschah, wurde jedoch nicht an die Kirche des heiligen
Stefan, sondern an die Lorcher Kirche gemacht, wo auch in
der ältesten Zeit der erste Sitz des Bistums sich befand.3)
Mit diesen Worten wurde also die Verlegung des bischöflichen

r) M. B. Bd 28 II. Nr. 149 p. 221.
2) ü . B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 49 p. 77, 5. Oktober. Ei-

drateshusa vergi. M. B Bd. 28 II. Nr. 149 p. 221. B ö h m e r p. 28.
Die Urkunde, die unter demselben Datum zu Regensburg ausgestellt
erscheint, ist nur ein früher verfasstes Concept der am o. Oktober 977
zu Eidrateshusa ausgestellten Urkunde, welcher Ort nicht weit von
Regensburg liegt. U. B. des Landes ob der Ens, Bd. IL ìsv. 4S p. 65«

3j Sanctœ Laureacensi ecclesiœ, ubi antiqiäs etiam temporibus prima se-
des episcopalis habebatur.
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Sitzes von Lordi nach Passau anerkannt, von der also Piligrim
den Kaiser zu überzeugen gewusst hatte.

Ueber die Rechte, welche das Bistum Passau in der baben-
bergischen Markgrafschaft erlangte und die namentlich die Stel-
lung des Bischofes und seiner Unterthanen dem Markgrafen ge-
genüber betreffen, finden sich in den codices traditionum eccle-
sia Pataviensis 2 Aufschreibungen, von denen die zweite ohne
Zweifel ein Machwerk eirier späteren Zeit ist.

Aus der ersten Aufschreibung, die näher besprochen wer-
den soll, ist ersichtlich, dass Piligrim sich grosse Mühe gab,
das Christentum und die christliche Bildung in der Ostmark
fest zu begründen.

In den letzten Zeiten des genannten Bischofes wurde näm-
lich die Ostmark noch immer von den Einfällen der Ungarn
heimgesucht, das Land, namentlich dessen östlicher Theil lag
öde und verwüstet da. Der Bischof von Passau aber schickte
Leute, coloni, hin, die sich mit der Kolonisation dieser Ge-
genden, mit der Betreibung des Ackerbaues und der Viehzucht
zu beschäftigen hatten.

Diese coloni traten nun in ein gewisses Rechtsverhältnis
zu dem Beherrscher • der Ostmark, dem Markgrafen. Es scheint
nun einige Zeit dieses Rechtsverhältnis unsicher und schwankend
gewesen zu sein.

Piligrim erwirkte nun zur Entschädigung für die ausseror-
dentlichen Verluste, die seine Diöcese erfahren hatte, von dem
Kaiser Otto III. eine Urkunde 30. September 985, in welcher
das Rechtsverhältnis zwischen den passauischen coloni und dem
Markgrafen geregelt wurde und in welcher auch dem Bischöfe
von Passau ganz ungewöhnliche Vorrechte in der babenbergi-
schen Ostmark auf Kosten der Gewalt des Markgrafen ertheilt
wurden.

Die wichtigsten Punkte dieses kaiserlichen Privilegiums
sind :

1. Die Freigebornen, welche die Kirche aus Mangel an
Leibeigenen auf den geistlichen Gütern als coloni aufstellt, sind
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von der Amtsgewalt des Markgrafen und der kaiserlichen Die-
ner befreit.

2. Die bisher von diesen Colonen an den kaiserlichen Fis-
cus entrichteten Abgaben werden dem Bistume geschenkt. Der
Vogt der bischöflichen Kirche erhält das Recht, diese Abgaben
von den Colonen einzutreiben.

3. In Bezug auf die Gerichtsbarkeit wurde bestimmt, dass
diese Colonen nicht gezwungen werden dürfen, vor dem Gerichte
des Markgrafen oder anderer Personen zu erscheinen, ebenso
dürfen sie auch nicht vom Markgrafen zur Pfandeinlösung oder
zum Kriegsdienste verhalten werden. Nur wenn Klage von sol-
chen Leuten, die nicht im Dienste der Kirche stehen," gegen die
Colonen erhoben wird, haben diese Letzteren vor dem Gerichte
des Markgrafen zu erscheinen. *)

Die passauischen Ansiedler in der Ostmark stehen unmit-
telbar unter dem Vogte des Bistums.

Von der zweiten Urkunde finden sich 2 Exemplare in 2
passauischen Saalbüchern.2)

Eine genaue, zuverlässige Datirung ist nicht vorhanden.
In der einen Aufschreibung „Sub Heinrico duce et Pili-

grimo episcopo" findet sich die Angabe zwischen 983 — 991; in
der zweiten Aufschreibung ist das Jahr 985 genannt.

Richtiger ist wol, wie Meiller annimmt, dieses Dokument
in die Jahre 985 — 994 zu setzen.

Wenn man den Inhalt der Aufschreibung betrachtet, so er-
gibt sich folgendes:

Der Herzog Heinrich von Baiern hielt in der babenbergi-
schen Ostmark, die von Luitpold beherrscht wurde, an einem
nicht genannten Orte eine Versammlung, die von Bischöfen,
Aebten, Grafen, Edlen und Untergebenen besucht wurde.

*) M. B. Bd. 28. IL Nr. 162 p. 243. - B ö h m e r Megesta imperii, p. 34.
— Me il 1er Babenberger Regesten, Nr. 3 p. 1.

3) M. B. Bd. 28 Nr. 116 p. 86 und II. Nr. 7 p. 208. — Mei 11 e r , Ba-
benbergische Regesten, Nr. 4 p. }.
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Gegenstand der Verhandlung war, die Kechte und Ver-
bindlichkeiten aller geistlichen und weltlichen Grossen, die Gü-
ter in der Ostmark besassen, durch eidliche Aussage zu be-
stimmen.

Dieses wird in der Einleitung der Urkunde gesagt, jedoch
im weiteren Verlaufe nicht durchgeführt, sondern es werden nur
die Rechte und Freiheiten erwähnt, die dem Bistume Passau in
der Ostmark dem Markgrafen gegenüber zustehen.

1. Durch eidliche Aussage wird bestimmt, dass die Unter-
thanen der Kirche des heil. Stefan, welche sich in der Ostmark
befinden, von der Amtsgewalt des Markgrafen und jeder Dienst-
leistung gegen ihn befreit seien.

2. Folgende Orte werden erwähnt, die zur Zeit des Pon-
tifikates des Bischofes Piligrim dem Bistume Passau gehörten
oder in seiner Gegenwart der St. Stefanskirche geschenkt wur-
den :*) Muotarum, quce JEparespurch nominatur (das heutige
Mautern in Niederösterreich am rechten Donauufer). Auch die
ganze Umgebung dieses Ortes gehörte zu Passau, worunter die
Güter des Bistums in der Wachau zu verstehen sind. In Bezug
auf die letzteren werden namentlich angeführt: St. Michael,
Eossaz, Clepadorf (ein gegenwärtig verschollener Ort, vermutlich
in der Nähe von Hollenburg und Traismauer gelegen). Jedoch
ist die angegebene Begrenzung des Gebietes von Mautern, be-
ziehungsweise der Wachau zu unbestimmt, um eine sichere
Schlussfolgerung zu gestatten.2)

Treisima, das bereits mehrmals erwähnte Treismauer. Diese
Stadt gehörte zu dem Kloster St. Polten und war unter Bischof
Adalbert an Passau gekommen.

*) Tempore pontifìcatus et prœsentia Piligrimi episcopi.
2) Miictanm, qiue Eparespurch nominatur, siirsum de Wintestale a ter-

mino S. dlichaelis Hosseza deorsum usque Chlepadorf Salzburgensis
eccïesiœ lovellum et ita perlatum in mistraìem piagarti ad deserta
montana. Me i l i e r , Babeobergische Regesten, p. 190 zu Nr. 3.
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Peisnicha (Perschling am gleichnamigen Flüsschen im Tull-
nerfelde, bereits in einer Urkunde für das Kloster Kremsmünster
erwähnt).1)

In der Tullner - Ebene lagen auch die andern in der Ur-
kunde erwähnten, gegenwärtig verschollenen Orte: Liliunhova
juxta Tiillonam, Egilinsteti, Zeizmanncstettin, Äbbasteti. 2)

Ferner wird Zeiselmauer genannt und diesem Orte ein sehr
ausgedehntes Gebiet zugeschrieben, welches sich am rechten Ufer
der Donau bis zur Spitze des Wiener Waldes und bis zum Burg-
felsen von Greifenstein, am linken Ufer bis an die mährische
Grenze erstreckte.3)

Aus der Beschreibung des Gebietes von Zeiselmauer sieht
man, dass in dieser in die Zeit Piligrim's gesetzten Urkunde
dasselbe Gebiet nahezu mit denselben Worten beschrieben wird,
wie dieses in der unechten Urkunde Ludwigs des Frommen vom
28. Juni 823 geschieht. Daraus erhellt, dass der Verfasser der
in Frage stehenden Urkunde das unechte Diplom vom 28. Juni
823 gekannt und benützt haben muss.

Gegen das auf dem rechten Donauufer liegende Gebiet von
Zeiselmauer lässt sich nichts einwenden, dieses steht mit dem
Besitztume der Passauer Kirche unter Bischof Piligrim ganz
sicher im Einklänge.

Aber wie verhält es sich mit dem dem Orte Zeiselmauer
zugeschriebenen Gebiete auf dem linken Ufer • der Donau gegen
die mährische Grenze?

Diese Stelle beweist deutlich, dass diese Urkunde nicht in
das Zeitalter Piligrim's gehören kann, sondern ein späteres Mach-
werk ist. Denn es steht urkundlich fest, dass die Rechte der
Bischöfe von Passau auf den am linken Ufer der Donau gelege-

x) Urkundenbuch von Kremsmünster, Nr. 14 p. 23.
2) Abtstetten wesentlich vou Sieghardskirchen, Meiller, p . 190.
3) Usque in cacumen montis Comageni et ita usque ad Hangintenstein et

ita ultra Danubium usque ad Marevinos terminos. B ü d i n g e r , Oester-

reiehiache Geschichte, Bd. I p. 4i»l meint, dass Hangintenatein „der

hangende Stein" sei, auf dem die Borg Greifenstein steht.



76

nen Theil der babenbergischen Ostmark erst im 11. Jahrhun-
derte in einer Urkunde Kaiser Konrads II. erscheinen.J)

3. Endlich wurde in der Versammlung, wie die Urkunde
meldet, noch bezeugt, dass das Recht des Fischfanges, den die
Bewohner von Tulln in der Donau betrieben, der Kirche des hl.
Stefan gehöre.2)

Mit einer eingehenden Kritik dieser Urkunde haben sich
hauptsächlich Meiller und Büdinger beschäftigt.

Die Beweisführung des letzteren Geschichtschreibers ist
interessanter, weil Meiller die Frage über die Echtheit oder Un-
echtheit der Urkunde nicht erörtert, sondern sein Augenmerk
blos auf die Lösung der Frage richtet, wann diese Versammlung
stattgefunden haben kann.

Setzen wir den Fall, dass die Urkunde echt sei und in
das Zeitalter Piligrim's gehöre. In welchem Jahre ist sie ab-
gefasst?

Aeltere bairische Schriftsteller, wie Aventin nennen diese
unter dem Vorsitze des Herzogs Heinrich von Baiern abgehal-
tene Versammlung den Tullner Landtag und bestimmen für den-
selben das Jahr 985.

Als Gründe werden geltend gemacht:
1. Die Urkunde des Kaisers Otto III. vom 30. September

985, in welcher dem Bistume Passau die ihm auf diesem soge-
nannten Tullner Landtage zuerkannten Rechte rücksichtlich sei-
ner in der Ostmark ansässigen Leute bestätigt werden.

2. Die 3 Synoden, welche Bischof Piligrim zu Lorch, Mau-
tern und Mistelpach in der Ostmark abgehalten hat, auf denen
es sich ebenfalls um die Ermittlung bischöflicher Rechte gehan-
delt habe.

Nach dieser Annahme müsste also diese Versammlung vor
dem 30. September 985 abgehalten worden sein, und die Urkunde

») M. B. Bd. 29 I. Nr. 326 p. 18.
2) Locum piscationis husonum, quem hartenus Tullonenses suis vendica-

bant usibus S. Stephanum protomartyrem legaliter attinere.
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des Kaisers Otto III., die die Aussagen der auf diesem Land-
tage versammelten Leute nach der Ansicht der älteren bairi-
schen Schriftsteller erst bestätigt habe, erwähnt der ganzen Ver-
sammlung nicht mit einem Worte ?

Me il 1er betont diesen auffallenden Umstand ganz beson-
ders und kommt zu dem Resultate, dass diese Versammlung
erst nach dem 30. September 985 stattgefunden habe und dass
sie mit Rücksicht auf den in der Urkunde enthaltenen Ausdruck
„pontificatus et praesentia Piligrimi episcopi " in die Zeit zwi-
schen 985 und 994 zu setzen sei. Auf die von Pili grim ab-
gehaltenen Synoden sei kein Gewicht zu legen, weil die über
dieselben uns erhaltenen Aufschreibungen ohne Jahres - Angabe
sind. *)

Die Urkunde muss, wenn sie wirklich in das Zeitalter
Piligrim's gehören soll, nach dem Jahre 976 ausgestellt sein,
weil der Ausdruck „in marca Liiitbaldi marchionis" vorkömmt.
Sie setzt den Babenberger L u i p o 1 d, als Beherrscher der Ost-
mark voraus und kann, wie B ü d i n g e r bemerkt, keinesfalls
vor der Wiedereinsetzung Heinrich's des Zänkers in sein Her-
zogtum Baiern (d. h. vor Ende Juli 985) gehören, da während
der Unruhen nach dem Tode Otto's II. nicht die Abhaltung
eines solchen Landtages und eine Theilnahme des dem kaiser-
lichen Hause treu ergebenen Piligrim denkbar ist.2)

. Es ist schwierig, diese Urkunde in die Zeit Piligrims zu setzen,
sie lässt sich mit der Zeitgeschichte in keinen rechten Einklang
bringen; sie enthält so merkwürdige Widersprüche und andere
auffallende Umstände, dass man nahezu mit Sicherheit behaup-
ten kann: Die Urkunde gehört nicht in das Zeitalter Piligrim's,
sondern sie ist ein späteres Machwerk.

Schon die Herausgeber der „Monumenta Boica" neigen
sich dieser Ansicht zu und setzen als Zeit der Abfassung dieser

*) M e il 1er. Babenbergische Regesten, p. 190 Nr. 3.
8) Büdinger . 0esterreichiache Geschichte, Bd. I. p. 491.
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Urkunde das Ende des 12. Jahrhundertes fest, ohne indessen
die Echheit des Inhaltes zu bezweifeln. ')

Wäre die Urkunde in das Zeitalter Piligrim's zu setzen,
so ist nicht denkbar, wenn dieser Landtag nach dem 30. Sep-
tember 985 abgehalten worden ist, dass Piligrim der Urkunde
Ötto's III. vom 30. September 985, die ihm und seiner Kirche
so ausserordentliche Vorrechte in der Ostmark auf Kosten der
markgräflichen Gewalt einräumte, nicht gedacht hätte.

Aus einer Urkunde A r n u l f s für das Kloster K r e m s -
m ü n s t e r ist bekannt, dass schon im Jahre 893 Eparesburg
(Mautern) und P e r s n i c h a (Perschling) dem genannten Klo-
ster geschenkt worden sind, also in einer Zeit, in welcher das-
selbe unter der Leitung seines Abtes S n e 1 p e r o noch die frei-
este Stellung und das unbedingte Verfügungs - Kecht über seine
Güter hatte.

Der Ausdruck „tempore pontificatus et praesentia Pili-
grimi episcopi" enthält einen offenbaren Widerspruch. Der Aus-
druck „tempore pontificatus" deutet auf die Vergangenheit hin ;
zur Zeit dieser Zeugenaussage niusste also das Pontificat Pili-
grim's schon zu Ende sein. Es wird aber doch von der Gegen-
wart des genannten Bischofes, von seiner persönlichen Anwesen-
heit gesprochen.

Mit Rücksicht auf diese und andere Punkte muss die
Urkunde als eine Fälschung betrachtet weiden, die im 12. Jahr-
hunderte verfertigt wurde.

B ü d i n g e r schreibt diese Fälschung dem Bischöfe Re-
gi n m a r von Passau zu, der im Jahre 1135 zu Greifenstein
eine Zusammenkunft mit dem Markgrafen Leopold dem Heiligen
hatte. Der Letztere verzichtete zu Gunsten des Bischofes auf
die Zehente mehrerer Pfarren, welche er und seine Vorfahren

*) M. B. Bd. 2S II. Nr. 7 p. 210: „Diploma coaeva quidem non est, sed-
exeuns saecuhim XII. redolet, attamen in dubium revocare, quod con-
tinet, vix possumus.
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nur nach dem Gewohnheitsrechte, nicht aber nach kirchlichem
Rechte besassen.

Bei dieser Gelegenheit mochte der Bischof vielleicht neben
einer echten, nun verlornen Schenkungs - Urkunde über Greifen-
stein, Zeiselmauer die Urkunde vom 28. Juni 823 vorweisen,
um den Markgrafen zur Abtretung streitiger Pfarreien zu be-
wegen. *)

Die Thätigkeit Pi l igrim's in der Ostmark zeigen auch
die 3 Synoden, die er daselbst abgehalten hat und die auch für
die passauischen Besitzverhältnisse wichtig sind.

Die Zeit, in der diese Synoden abgehalten wurden, lässt
sich nicht genau bestimmen, da die Aufschreibungen, wie bereits
erwähnt wurde,, ohne jede Jahresangabe sind.2)

Die Monumenta Boica geben theils das Jahr 985, theils
die Zeit zwischen 983 — 991 an.

Die 1. Synode wurde zu Lore h in der Kirche des heil.
Laurentius, die 2. zu M a u t e r n in der Kirche des heil. Aga-
pitus und die 3. zu M i s t e 1 b a c h abgehalten.

. Auf allen 3 Versammlungen handelte es sich um die Be-
stimmung der Zehenten, die der bischöflichen Kirche von Passau
in der Ostmark gehörten.

Auf der Synode zu L o r c h und auf der zu Mau t e r n
erklärten die der Gewalt des Bischofes von Passau untergebenen
Leute mit Leistung eines Eides, dass die Zehnten von dem Lande
zwischen der Ens und dem Wiener Walde der passauischen
Kirche gehörten, weil dieselben schon vor der Zeit der ungari-
schen Einfälle und vor der Verwüstung der Ostmark Eigentum
der Bischöfe von Passau gewesen seien.

Aus der über die Synode von M i s t e l b a c h erhaltenen
Aufschreibung ist ersichtlich, dass es in der Ostmark bereits
viele Pfarrkirchen gab, die wieder ihre Filialen und bedeutende

*) Bat t inger . Oesterreichische Geschichte, Bd. 1 p. 491.
2) M. B. Bd. 28 I. Nr. 117 p. 88. — M. B. Bd. 28 II. Nr. 5 und G

p. 206 — 208.
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Zehent-Einkünfte hatten. Diese Pfarr - oder Taufkirchen ecclesiae
baptismales müssen theils von Piligrim, theils von seinem un-
mittelbaren Vorgänger errichtet worden sein.

Eine sehr bedeutende Pfarre war S i r n i h c a (Sierning,
im Traunkreise zwischen Steyr und Hall). In diesem Orte war
eine ecclesia baptismalis, zu welcher die Zehnten von den Or-
ten Garstina (Garsten bei Steyr) ; Sapinihca (Sarmingstein an der
Sarming, am linken Donauufer an der Grenze von Ober- und
Niederösterreich); Stirapurhc (die Burg Steyr, die Residenz der
steirischen Ottokare); Riuti, Tuncinesdorf (zwei unbestimmbare
Orte); Suammara (St. Marien am Sommareinbache, nordöstlich
von Neuhofen); Wolfeswanch, (Wolfsbach in Niederösterreich,
nördlich von St. Peter in der Au) gehörten.

Eine andere ecclesia baptisnialis war Sconheringa (Schö-
nering bei Linz), zu welcher Kirche der Zehent von Wilhering
gehörte.. Zu Nardinum (Naarn im unteren Mühlviertel) war
ebenfalls eine Kirche, der der Zehent von der ganzen Gegend
an der Aist gebührte.

Als bedeutender kirchlicher Mittelpunkt erscheint Linz. Zu
der daselbst befindlichen Kirche des heil. Martin gehörte der
Zehent von Chazapach (Katzbach bei Urfahr) und Pouchnova
(Puchenau zwischen Urfahr und Ottensheim).

Auch zu Chrenginbach (Krengelbach, zwischen Buchkir-
chen und Wels) war eine Taufkirche.l)

P i l i g r i m regelte die kirchlichen Verhältnisse in der Ost-
mark, er hat Kirchen erbaut und eingeweiht, wenn wir dieses
auch nur von der Kirche zu To d i c h a (Dietach bei Gleink)
aus einer späteren Urkunde des Bischofes A l t m a n n wissen.2)

Während seiner 20jährigen Wirksamkeit hatte P i l i g r i m
bedeutende Besitzungen für seine Kirche gewonnen, er wusste,
wie keiner seiner Nachfolger, höchstens A l t m a n n ausgenom-

*) L a m p rech t . Matrikel p. 39.
2) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. S2 p. f 17 „Gapella Ttcdik

a pontifice Pilgrimo quondam consecrata."
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men, die Interessen seiner Diocese und die weltliche Macht sei-
ner Kirche zusammen zu halten und hatte auf diese Weise grosse
Erfolge erreicht, wenn auch die von ihm angewendeten Mittel,
unter welchen die Urkundenfälschung eine so hervorragende Be-
deutung einnimmt, vielfach nicht gebilligt werden können. Je-
denfalls aber war er einer der bedeutendsten Männer, die die
bischöfliche Würde in Passau bekleidet haben.

Piligrim's Nachfolger, Bischof C h r i s t i a n 991 -r- 1013
erlangte für seine Kirche wichtige, fürstliche Hoheitsrechte.
Es sind mehrere Urkunden erhalten, die die Energie und die
erfolgreiche Wirksamkeit dieses Bischofes für seine Diöcese her
weisen.

Kaiser Otto III. bestätigte in einer Urkunde vom 27. Jan?
ner 993 dem Bischöfe C h r i s t i a n alle Besitzungen, welche die
Passauer Kirche von Königen und Kaisern und anderen from-?
men Männern erhalten hatte, insbesondere den Besitz der 3 Ab-
teien: Kremsmünster, Oetting in Baiern und Mattsee.1)

In eben demselben Jahre nahm Otto III. in einer Urkunde
vom 6. Februar auf Bitte des Bischofes Christian die Passauer
Kirche, weil sie immer von den Herzogen grosse Bedrängnisse
zu erleiden hatte, unter den unmittelbaren Schutz der Krone.
Weder der Herzog von Baiern, noch irgend eine andere Person
dürfen von der genannten Kirche und ihren Besitzungen irgend
eine Abgabe oder erzwungene Leistung fordern, wenn sie auch
bisher das Recht, solche Abgaben und Dienstleistungen von Kir-
chengütern beanspruchen zu können, besessen hatten.

Der Bischof und seine Nachfolger haben nur solche Eechts-
und Ehrenpflichten zu erfüllen, die ihnen der kaiserlichen Krone
gegenüber obliegen. Keine andere Obrigkeit darf jemals» die
passauische Kirche zwangsweise zu öffentlichen Leistungen her-
anziehen. 2)

x) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 50 p. G8. — Böhmer .
Regesto, imperii, p. 37.

2) M. B. Bd. 28 II. Nr. 166 p. 25J. - Böhme r. Regesta imperii, p. 38.
Mus. Jahr. Ber. XXIX. (j
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Obwol durch diese Urkunde das Bistum Passali eine von
der Gewalt des bairischen Herzoges fast unabhängige Stellung
erhielt, so wurde es doch aus dem Verbände, in dein es mit
dem Herzogtume Baiern stand, dadurch nicht gelöst. Es blieb
wie früher ein Bestandteil des genannten Landes, der nur einer
besonders bevorrechteten Stellung sich erfreute.

Diese Urkunde gibt Zeugniss von dem grossen Nachdrucke
den gerade in Baiern die herzogliche Gewalt auf die kirchlichen
Güter ausübte.

Wenn die Urkunde erzählt, dass die bischöfliche Kirche
von Passau grosse Beschwerden von Seiten der Herzoge zu er-
dulden hatte, so sind darunter die Lasten der Durchzüge, des
Burgenbaues zu verstehen, von denen die an der böhmischen
und ungarischen Kriegsstrasse gelegene Stadt Passali in den
letzten Zeiten heimgesucht wurde. Die Urkunde, weiche die her-
zogliche Gewalt schwächen sollte, wollte nun dem Herzoge ein
selbstständiges Vorgehen in diesen Dingen untersagen und ledig-
lich den Anspruch auf diejenigen Leistungen festhalten, die der
König selber bei Kriegsfahrt und Einlager zu fordern hat und
die sich ja zum Theil in die Formen der Gastfreundschaft
kleiden. *)

Eine dritte Urkunde Kaiser Otto's III. vom 3. Jänner 993
verlieh dem Bischöfe Christian wichtige Hoheitsrechte, näm-
lich das Markt-, Münz- und Zollrecht in der Stadt Passau, die
der Bischof so ausüben dürfe, wie dieses früher vom Reichs-
Oberhaupte geschehen war. Auch erhielt der Bischof das Recht,
den Gerichtsbann in Passau nebst Umgebung handzuhaben. 2)

Aus dem in dieser Urkunde vorkommenden Ausdrucke:
„qîtaliter nos propterpetitionem Heinrici ducis concessinms" ist

1) H i r s c h . „Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich I I . u

Bd. I. p. 5S.
2) M. ß . lid. 26 II. Nr. 17Ï) p. 274. _ „Qualiter nos ecclesiae Patavien-

sis concessions . . . . mercntiim, monetavi, bamutm, telonenm et totius
publicae rei districtum. — B ö h m e r . Regesta imperii p. 4ii.
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ersichtlich, dass das kaiserliche Diplom vom 6. Februar 993
keine vollständige Loslösung des Bistums Passau vom Herzog-
tume Baiern ausgesprochen haben kann, wie bereits kurz vorher
gesagt wurde.

Seit dem Diplome Otto's III. vom 3. Jänner 999 nahmen
die Bischöfe von Passau für ihre Kirche, für die Stadt Passau
und für alle ihre Besitzungen in Baiern und Oesterreich die
vollendete Reichsunmittelbarkeit und Landeshoheit in Anspruch.
In Fällen des Anstosses beriefen sie sich auf die Stelle des er-
wähnten Diploms : Et totius ptiblicac rei districtus. Doch bis in
das 13. Jahrhundert befand sich die bischöfliche Kirche von
Passau in Bezug auf ihre Besitzungen1 in einer gewissen Abhän-
gigkeit von den bairischen Herzogen.*)

Kaiser Heinrich II. schloss, wie eine Urkunde vom 17. April
1007 meldet, einen Tausch vertrag mit Bischof Christian, wodurch
das Bistum Passau seine Besitzungen in der babenbergischen
Ostmark am Donau ströme zu vermehren wusste. Der Bischof
trat an den Kaiser das Gut T r e v i n a ab und erhielt von dem
Letzteren die Krondomainen A 1 b a r i n und E r n u s t e s d o r f . 2 )

Trevina ist höchst wahrscheinlich das heutige Trebins in
Niederösterreich, unweit der böhmisch-mährischen Grenze; Alba-
rin (Albern) und Ernustesdorf (Ernstdorf) sind in der unmit-
telbaren Nähe der Donau gleich rechts von der Ens zu suchen.

Diese Erklärung geben die Jahrbücher des deutschen Rei-
ches unter Kaiser Heinrich II.3) und es ist gerade kein Grund
vorhanden, die Angabe zu bezweifeln, dass die an Passau abge-
tretenen Krongüter in. der Ostmark liegen. Aber es ist zu be-
merken, dass in der Urkunde weder der Name des Gaues, noch
der Name des Markgrafen genannt ist.

M Bu eh ing er. Geschichte von Passati, Bd. T. p. 117.
2; M. B. Bd. 28 II. Kr. 2VÒ p. 327. — W i e n e r J a h r b u c h e r , Bd. 44

Anzeigeblatt 12 IST. tfS. — B ö h m e r Regesta imperii, p. 51.
3j Jahrbücher des deutschen Reiches, unter Heinrich II. von H i r s c h .

Bd. II. p. 24S.
6*
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Auch dem Kloster St. Florian, welches dem Bistume Pas-
sau einverleibt war, machte Heinrich II. in einer Urkunde vom
18. Juli 1002 eine Schenkung. Ein Landstrich am Ufer der Ipf
wurde an das Kloster, gegeben.a)

Eine besondere Aufmerksamkeit und Freigebigheit zeigte
der erwähnte Kaiser gegen das Nonnenkloster N i e d e r u b u r g
in Passau, welches zur Zeit des Bischofes P i l i g r i m , wie be-
reits erwähnt wurde, von dem Kaiser Otto II. dem Bistume
einverleibt wurde.

Aus dem Jahre 1010 liegen 4 Urkunden Heinrich's IL für
das Kloster Niedernburg vor, in welchen dasselbe mit so um-
fassenden Rechten und mit so ausgedehntem Grundbesitz verse-
hen wurde, dass man die ungemeine Freigebigkeit des Kaisers
gegen das Kloster aus seinen verwandtschaftlichen Verhältnissen
zur Aebtissin E i 1 i k a, obwohl die Urkunden darüber nichts mel-
den , erklärt hat.2)

Jedenfalls aber-tritt in diesen kaiserlichen Diplomen das
Streben des Kaisers hervor, dem Kloster wieder eine vom Bi-
schöfe unabhängigere Stellung zu verschaffen, obwol dieses nicht
vollständig gelang. Denn der Bischof von Passau wollte sich
eine Schmälerung der Rechte, die er über Niedernburg gewon-
nen hatte, nicht gefallen lassen.

Betrachten wir nun diese 4 Urkunden, welche Heinrich II.
dem Kloster Niedernburg ausgestellt hat, näher.

Die 1. Urkunde vom 19. April 1010 gab dem Kloster be-
deutende Rechte. Der Kaiser schenkte der Aebtissin Eilika und
ihrem Kloster einen Theil des Zolles in der Stadt Passau, nebst
dem ganzen böhmischen Zoll, ferner den Fleischbann (bannum
maeelli) mit dem ganzen Zolle und den Gerichtsbann über Freie
und Leibeigene im Gebiete der Abtei innerhalb der Stadt Passau.
Es wird ferner ausdrücklich gesagt, dass weder der Herzog,

*) U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 53 p. 70.
2) Hirsch . Jahrbücher des deutschen Keiches, Bd. II. p. 247.
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der Markgraf, noch der Bischof in irgend einer Weise diese dem
Kloster geschenkten Rechte antasten dürfe.x)

Diese erste Urkunde befreite also das Kloster von der her-
zoglichen und bischöflichen Competenz. In der 2. und 3. Ur-
kunde schenkte Heinrich II. der Abtei mehrere in Baiern lie-
gende Krongüter. -

In der 4. Urkunde vom 28. April 1010 schenkte der Kai-
ser der Aebtissin Eilika einen Theil dés Nordwaldes zwischen
der Hz und Rotel mit dem Rechte, dass die genannte Aebtissin
und alle ihre Nachfolgerinnen über die geschenkte Besitzung un-
bedingt verfügen könnten.2)

Diese Claüsel findet sich auch in den 3 früheren Urkun-
den, durch welche eben das Kloster aus seinem bisherigen Ver*
bande mit dem bischöflichen Sitze gelöst werden sollte.

Diese, dem Kloster zwischen Hz und Rotel geschenkte Lan-
desstrecke hiess seit dieser Zeit „das Land der Abtei" oder das
Abteiland, welches' einen bedeutenden Theil des oberen Mühl-
viertels umfasste und sich im Osten bis an den grossen Mühl-
fluss ausdehnte. In diesem Gebiete waren mehrere passauische
Lehens-Herrschaften, wie Falkenstein, Ranariedl, Haslach, Pürn-
stein, Marsbach.

Im Anfange des 13. Jahrhundertes entstand dann in dieser
Gegend, welche damals dem Markgrafen des Nordgaues, Adalbert,
unterstand, das Prämonstratenser Kloster S l age oder Schlägel.

Bemerkenswerth ist auch das Verhältniss des Bischofes
Christian zum Kloster Kremsmünster.

Der Bischof veranlasste ungefähr um das Jahr 993 den
Grafen A r n o l d von Wels, der den Traungau beherrschte, zu
einem Gütertausche, in welchem der Letztere dem Kloster meh-
rere Besitzungen, die er sich widerrechtlich erworben hatte, wie-
der zurückgab.

*) M. B. Bd. 28 II. Nr. 264 p. 418.
2) M. B. Bd. 2S II. Nr. 266 p. 421. — U. B. des Landes ob der Ens.
Bd. H. Nr. 5? p. 75.
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Diese Besitzungen, von denen hier die Rede ist, waren
dem Kloster schon von seinem Gründer, dem Herzoge Thassilo
theihveise gegeben worden, nämlich Güter, Wiesen, Grundstücke
und Wälder am Almsee, im Almthale.

Der Graf A r n o l d verzichtete auf den Besitz von Grund-
stücken zu S t a i n f e l d (Ortschaft in der Pfarre Viechtwang
an der Alben), auf das Recht der Fischerei, welches er im Alm-
see ausgeübt hatte, auf das Weiderecht am C h a s i b e r g (der
Kasberg in der Grünau). Er gab ferner Wälder in der Um-
gebung von E g i n i n s t e i n (Egenstein an der Alm in der
Pfarre Petenbach), P e t i n b a c h (Petenbach), Sippachzell, L iu -
b i lenspach (Leubenbach, in der Pfarre Sippachzell) dem Kloster
zurück.

Auch der dritte Theil der grossen Waldung H a r t , die sich
längs des Sipbaches ausdehnt, kam an das Stift zurück. ])

Obwol Christian sich auf diese Weise als Anwalt der Rechte
des Klosters Kremsmünster zeigte, so entriss er doch auch dem-
selben, wie eine Urkunde des Kaisers Heinrich IV. vom 30.
April 1099 meldet, mehrere Besitzungen, nämlich die Ortschaften
P e t i n b a c h , C o t p r e h t e s c e l l a (das heutige Eberstallzeil)
und G e r o l t s d o r f (ein gegenwärtig unbekannter Ort).

Kaiser Heinrich IV. gab diese Güter dem Kloster wieder
zurück.2)

Aus diesem Vorgehen des Passauer Bischofes ist ersichtlich,
dass die Bischöfe gegen solche Klöster ihres Sprengeis, deren
Besitz ihnen durch kaiserliche Diplome eingeräumt worden war,
oft ziemlich gewaltsam verfuhren.

Bischof B e r en g a r 1013 — 1045 erhielt vom Kaiser
Heinrich II. in einer Urkunde vom 5. Juli 1014 kaiserliche Ei-

x) ü. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 51 und 8, p. 69 und 718.
— U. B. von Kremsmünster, Nr. 18 p. 27. — L a m p r e c h t . Matri-
kel, p. 65.

2) ü . B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 85 p. 122. — U. B. von
Kremsmünster, Nr. 26 p. 33. — B ö h m e r . Begesta imperii, p. 93. —
Meil ler . Babenbergische Regesten, p. 11.
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gengüter in der babenbergischen Ostmark „in comitatuHenrici
marchionis" zur Erbauung von Kirchen. Alle geschenkten Güter
liegen in Niederösterreich, nämlich: Herzogenburg, Krems,
S ig e ma res wert, Tuln, welches in der Urkunde als Stadt
erscheint, und Outcinesseuve.*)

M ei 11er hält Sigemareswert für das heutige Grafen - Wörth,
oder das südöstlich davon an der Donau gelegene Alten-Wörth
im Viertel unter dem Manhartsberge. Outcinesseuve ist ein ge-
genwärtig verschollener Ort, vielleicht Jedlersee am linken Do-
nauufer 2) -

Einige Jahre später erhielt der Bischof von Passau ausge-
dehnte Besitzungen und Rechte auf dem linken Donauufer. Das
auf diesem Ufer liegende Land tritt jetzt deutlicher in den Ur-
kunden hervor.

Kaiser Konrad II. schenkte mittelst Urkunde vom 4. De-
zember 1025 dem Bischöfe Berengar den Zehnten, den die Ort-
schaften am linken Donauufer „in comitatu Adalberti marchionis"
zu entrichten hatten. Der Bischof und seine Nachfolger erhiel-
ten das freie Verfügungsrecht über diesen Zehent, den sie zum
Nutzen ihrer Kirche verwenden mögen.3)

Durch diese Urkunde kam der ganze nördlich von der
Donau liegende Theil der babenbergischen Ostmark in kirchli-
cher Beziehung unter das Bistum Passau.

Um das Jahr 1037 übergab ein gewisser E n g i l d e o der
Kirche des heil. Stefan in Passau sein Eigentum zwischen den
Flüssen D u m i li eh a (Tümling oder Dimbach, ein Flüsschen,
•welches sich in Oberösterreich bei St. Nikola in die Donau er-
giesst) und S a b i n i c h a (Sarmingbach bei Sarmingstein). Schon
Berengar's Nachfolger erhielt, wie wir sehen werden, durch ein

*) M. B. Bd. 28 II. Nr. 282 p. 449. — Böhmer . Regesta imperii, p. 57.
2) M e il 1er. Babenbergische Kegesten, Nr. 19 und p. 194.
s) M. B. Bd. 29 I. Nr. 326 p. 18. — Böhmer . Regesta imperii, p. 66.

M e il 1er. Babenbergische Kegesten, p. 5 Nr. 5.
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kaiserliches Diplom wichtige Rechte auf diesem von Engildeo
geschenkten Gebiete. *)

Der codex Pataviensis antiqiiissimus enthält einen Tausch-
Vertrag, der zwischen einem gewissen Sigibertus und dem
Bischöfe Berengar geschlossen wurde. Der Erstere übergab
sein Eigengut im Orte L i u t m u n t i n g a in pago Trungowi
(Leonding) dem Bischöfe Berengar zum rechten Tausche, der
ihm dafür eine passauisehe Besitzung zu W a l d a r u n oder
W a l d a (das heutige Pfarrdorf Wallern an der Trattnach)
überliess.2)

Um das Jahr 1045 übergab Graf R a p o t o mit seiner
Gattin Mathilde dem Bischöfe von Passau, die auf ihrem Eigen-
tum erbaute Kirche zu Ernstbrunn in der Ostmark.3)

Bischof Berengar hat auch dem Kloster Kremsmünster
grössere Aufmerksamkeit geschenkt, und nicht ohne Grund rühmt
man in St. Polten seine Verdienste um dieses Stift.4)

E i g i l b e r t , 1045 — 1065. . . •

Durch den Frieden, der im Jahre 1043 zwischen dem deut-
schen Reiche und Ungarn geschlossen wurde, gewann die baben-
bergische Ostmark im Osten eine bedeutende Erweiterung. Das
Land zwischen dem Wiener Walde und der Leytha erhielt
Markgraf Adalbert, in kirchlicher Beziehung wurde es der Diö-
cese Passau einverleibt, welche bereits ganz Ober- und Nieder-
Oesterreich bis an die Leytha umfasste. Nur ein kleiner südli-
cher Theil dieser beiden Länder gehörte zu Salzburg.

Der Lonsdorfer codex erwähnt eine Schenkung, in welcher
Graf Caro lu s und seine Gattin C h r i s t i n a dem Bischöfe

*) M. B. Bd. 2S I. Nr. 109 p. S4.
2) M. B. Bd. 28 I. Nr. 92 p . 74.
3) M. B. Bd. 2S I. p. 211 Nr. 9.
4) F r ä s t . „Kirchliche Topographie von Oesterreich, Bd. VIL p . 77 —

H i r s c h , Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich II., Bd. II .
p . 249.
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Eigilbert die auf ihrem Allodialbesitze in Hörn erbaute Kirche
sammt dem Zehnten übergeben. *)

Kaiser Heinrich III. verlieh in einer Urkunde vom 16. Juni
1049 dem Bischöfe Eigilbert die Ausübung des Jagd- und Forst-
bannes auf dem Gebiete zwischen dem Sarming- und Dimbache
(intra geminas fluminilm SabinicM et Tuminiclii ripas).2)

Ungefähr in das Jahr 1050 fällt die Stiftung des Nonnen-
klosters E r l a in Niederösterreich, im Viertel ober dem Wiener
Walde. Das. Kloster wurde gegründet von einem reichen Dynasten,
der das untere Mühlviertel beherrschte, von Otto von Machland.
In der Stiftungs- Urkunde wird das Kloster unter den Schutz
des Bischofes von Passau gestellt, der der neuen Stiftung 5 Hü-
ben und 2 Weinberge mit Leibeigenen, den 3. Theil des Zehen-
tes in der Pfarre Oftering (bei Wels), eine Besitzung neben der
Kirche Wolfsbach (bei St. Peter in der Au) und endlich den
ganzen Zehnten von 24 Mansen zu St. Peter und Ardacker (in
Niederösterreich) schenkte.3)

Am 20. Juli 1052 gab Heinrich IH. dem Bischöfe Eigil-
bert eine Immunitäts- und Bestätigungs - Urkunde für die Be-
sitzungen seiner Kirche.4)

Namentlich werden folgende Güter dem Bischöfe, als bis-
herigem Besitzer zuerkannt :

Die Abteien Kremsmünster, Mattsee, Oetingen, die Be-
sitzung Hufhusun (Aufhausen in Baiern), welche einst der Bischof
Adalbert für die Abtretung der Ensburg an den Herzog Hein-
rich von Baiern erhalten hatte. Dann Hess sich der Bischof „in
Osterrichi" (in der Ostmark) die passauische Besitzung Kirch-

*) M. B. Bd. 28 I. Nr. 10 p. 212.
2) U. B. des Laudes ob der E n s , Bd. II. Nr. 67 p. 86. — B ö h m e r .

Begesta imperii p. 79. — M e i l 1er . Babenbergische Regesten, p. 6,
Nr. 14. ' * '

3) U. B. des Landes ob der E n s , Bd. II. Nr. 67 p. 86.
4) B ö h m e r . Begesta imperii, p 82. — U. B. des Landes ob der E n s ,

Bd. II. Nr. 68 p. 87.
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bach am Fusse des Wiener Waldes mit dem dazu gehörigen
Gebiete bestätigen.

Es ist früher gesagt worden, class Kirchbach von Ludwig
dem Deutschen dem Bistume Passau geschenkt wurde. Diese
Besitzung wird weder in den Urkunden Piligrim's noch in denen
seiner beiden nächsten Nachfolger erwähnt.

Wegen der Nähe der Ungarn hatten nämlich, wie Büdin-
ger meint, diese Besitzungen am Wiener Walde für Passau kei-
nen grossen Werth. Jetzt aber im Jahre 1052, in welcher Zeit
schon seit 9 Jahren die Ostmark bis an die Leytha ausgedehnt
war, ' hatte diese Besitzung Kirchbach wieder eine praktische
Bedeutung. ')

Interessant ist in dieser Immunitäts - Urkunde noch der
Ausdruck: „Pro Änesipurch s. Laureacensis ecclesiae predio,
ubi quondam episco2Jatus sedem fore novimiis." Man sieht, dass
die Bischöfe von Pàssau an dem ehemaligen Bistume Lorch fest-
hielten, als dessen Fortsetzung sie ihre bischöüiche Kirche be-
trachteten.

Weitere Urkunden Heinrichs III. belehren uns über die Be-
sitzungen , die Bischof E i g i l b e r t im Lande unter der Ens im
Marchfelde und in den nördlich davon gegen Mähren liegenden
Landestheilen gewann.

In einer Urkunde vom 14. Dezember 1055 schenkte Hein-
rich III. der Passauer Kirche die Güter seines zum Tode ver-
urtheilten Vasallen E i c h w i n zu G o w a c i s b r u n n e n und
C h r u b a t. Die geschenkten Güter bestanden aus Waldland ;
sie waren „mansi silvatici." Die Bischöfe sollten dieses Land
urbar machen.

Gowacisbrunnen ist das heutige Ketlasbrunn, Chrubat das
heutige Böhmisch - Krut in Niederösterreich, im Viertel unter
dem Mannhartsberg. ^

*) B ü d i n g e r . Oesterreichische Geschichte, Bd. L p . 448.
2j M. B. Bd. 29 I. Nr. 389 p. 125. — B ö h m e r . Begesta imperii, p. 84.

M e i l 1er . Babenbergische Regesten, p. 201.
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In einer anderen Urkunde vom 10. Juli 1056 schenkte
Heinrich III. dem Bischöfe Eigilbert den Ort P a u m g a r t e n ,
das gleichnamige Thal, welches sich längs der nach Lundenburg
führenden Strasse bis an die ungarische Grenze im Osten aus-
dehnt. Der Bischof erhielt auch allen Nutzen angewiesen, der
gegen die Böhmen gewonnen werden konnte.*)

Gerade von dieser Besitzung P a um g a r t en (das heutige
Herren - Baumgarten im Viertel unter dem Mannhartsberge bei
Poisdorf), mochte sich Bischof Eigilbert grossen Gewinn ver-
sprechen, da hier an der nach Lundenburg führenden Strasse
leicht eine Zollstätte errichtet werden konnte.

Heinrich IV. machte am 2. Oktober 1058 dem Kloster
St. P o l t e n , welches dem Bistume Passau seit Piligrim's Zeit
ganz untergeordnet war, eine Schenkung. Er gab dem Kloster
3 königliche Mansen zu M a n d e r e s w e r d e , zwischen den
beiden Flüssen Schwechat und Fischa neben der Donau und
einen Jahrmarkt.2)

Derselbe Herrscher gab am 25. Oktober 1063 dem Bischof
Eigilbert eine Immunitäts-Urkunde, deren Wortlaut fast ganz
übereinstimmt mit der Immunitäts - Urkunde, die Heinrich III.
für Passau erlassen hatte.

Heinrich IV. bestätigt dem Bischöfe Eigilbert den Besitz
der Abteien Kremsmünster, Mattsee und Oettingen, sowie die
kurz vorher erworbenen Besitzungen an der ungarischen Grenze
Gouwacisbrunnen, Baumgarten und Chrubet.3)

In die Zeit, in welcher Bischef Eigilbert die bischöfliche
Würde in Passau bekleidete, fällt auch die Stiftung des Klo-
sters Lambach an der Traun. Es wurde gegründet von dem
Bischöfe Adalbero von Würzburg im Jahre 1056.

*) M. B. Bd. 29. I. Nr. 391 p. 129. — Böhmer . Begesta imperii, p. 84.
a) M. B. Bd. 31.1. Nr. 182 p. 341. - M e i l l e r . Babenbergische Regesten.

p. 8 Nr. 4
3) ü. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 73, p. 92. — B öhra er .

Regesta imperii, p. 88.
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In der Stiftlingsurkunde heisst es allerdings „cum consensu
et consilio parrocliiani episcopi Pataviensis scilicet Alt mann i."

Altmann war aber im Jahre 1056 noch nicht Bischof, er
erlangte diese "Würde erst 9 Jahre später.

Dass aber das Kloster Lambach höchst wahrscheinlich im
Jahre 1056 gegründet worden ist, dafür spricht der Umstand,
class schon 1061 Heinrich IV. diese neue Stiftung bestätigte.
Der uns erhaltene Stiftungsbrief, der das Datum ' 1056 trägt,
wurde erst später, als Altmann bereits Bischof von Passau ge-
worden war, ausgefertigt und das wirkliche Gründungsjahr als
Datirung angenommen.*)

Aus seinen Einkünften dotirte nun Bischof Adalbero seine
neue Stiftung mit 4 Wäldern, von denen 2 auf dem rechten, 2
auf dem linken Ufer der Traun lagen. Ferner erhielt Has Klo-
ster den Handelsbann (hannum mercati) in dem Marktflecken
Wels, den Zoll in Lambach, das Recht der Fischerei in der
Traun, Ager und Vökla, Besitzungen längs des Almflusses bis
in die Grünau und zum Almsee, wo die Besitzungen Lambachs
an die von Kremsmünter grenzten. Der Abt des Klosters hat
freies Verfügungsrecht über die geschenkten Güter. 2)

Al tmann 1065 — 1091.
Von der Wirksamkeit dieses Mannes, der in der Zeit des

Kampfes der päpstlichen mit der kaiserlichen Gewalt im Investi-
turstreite, als unerschrockener Vorkämpfer und Vertheidiger der
Ideen Gregor's VII. eine so hervorragende Rolle spielte, sollen
in unserer Abhandlung nur folgende 3 Punkte einer näheren
Besprechung unterzogen werden:

1. Die E r w e r b u n g e n , die Bischof Altmann theils in
Folge kaiserlicher Schenkungsurkunden, theils durch Tauschver-
träge für seine Kirche machte.

2. Die B e m ü h u n g e n Altmann's, solche Klöster im Lande
ob und unter der Ens, welche in Folge der verwirrten Zeitver-

ü. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 70 p. S9.
U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 72 p. 91.
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hältnisse in Verfall geraten waren, wieder herzustellen und die
Bewohner derselben an ein kanonisches Leben zu gewöhnen.

3. Die Gründung neuer Klöster durch den genannten
Bischof.

Die Hauptarbeiten, die ü ^ r die Wirksamkeit des Bi-
schofes Altmann von Passau bisher erschienen sind, sind folgende :

„Das Leben des Bischofes Altmann von Passau" von Stülz.

Eine höchst verdienstvolle Arbeit muss diese Abhandlung
genannt worden. Denn sie beruht durchgehends auf der Be-
nützung der Quellen und ist mit höchster Sorgfalt gearbeitet.
Stülz hat durch diese Abhandlung Altmann, dem Wiederherstel-
ler und zweiten Gründer des Klosters St. Florian das schönste
biographische Denkmal gesetzt.x)

„Altmann von Passau" von Wiedemann.
Diese Schrift steht an Wert und Inhalt bedeutend hinter

der zuerst genannten Abhandlung zurück' und ich möchte sie
mehr als eine Compilation bezeichnen.

Eine dritte Abhandlung, die über Bischof Altmann im 20.
Bande der historisch - politischen Blätter erschienen ist, hat kei-
nen Bezug auf unser Thema und ist daher auch nicht benützt
worden.

1. Die Erwerbungen des Bischofes Altmann für seine
Kirche.

Nur eine einzige Schenkung empfieng Bischof Altmann von
Heinrich IV., der später sein unversöhnlichster Gegner wurde.
Diese Schenkung fällt in die Zeit vor dem Ausbruche des Inve-
stiturstreites.

In einer Urkunde vom 6. März 1067 schenkte der genannte
König dem Bischöfe Altmann das Krongut Disinfurt mit dem
Uebergange über die March unti unterhalb der Orte Poungartun,
Stoutpharrich und Modzidala 50 königliche Mansen.

Die geschenkten Besitzungen liegen, wie die Urkunde sagt,

*) Denkschriften der k. k. Akademie der Wissenschaften, Bd, IV.
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in der babenbergischen Ostmark: „In pago Ostricha in marca
Er misti marcliionis." l)

Ein Ort, Namens Disinfurt, findet sich gegenwärtig längs
der March nicht mehr. Poungartun, das heutige Paumgarten
nördlich von Marcheck, welches schon durch eine Schenkung
Reinrich's III., wie wir gesehen haben, an Passau gekommen
war. Stoutpharrich das heutige Stopfenreuth im Marchfelde.

Modzidala ein gegenwärtig verschollener Ort. Vielleicht
weist der in der Urkunde enthaltene Beisatz : „Quoä est prae-
dium Ernusti marcMonis" auf das heutige Markgraf - Neusie-
del hin. 2)

Diese Urkunde Heinrichs IV. ist eine der wenigen, die
über die Besitzverhältnisse der passauischen Kirche am linken
Donau - Ufer handelt.

Ungefähr um das Jahr 1070 kam ein schon vom Bischöfe
Christian mit dem Grafen Arnold von Lambach abgeschlossener
Tauschvertrag, dessen Vollziehung auf Hindernisse gestossen
war, zur Ausführung.

Bischof Altmann bestätigte diesen Tauschvertrag dem Bi-
schöfe Adalbero von Würzburg, dem Gründer des Kloster Lam-
bach, in einer Urkunde, die in der vorliegenden Fassung un-
echt ist Die Schrift gehört dem 13. Jahrhunderte an; in der
Datirung herrschen Widersprüche vor.

Die Urkunde hat die Jahreszahl 1056; aber Altmann
wurde erst 9 Jahre später Bischof. Ueberhaupt zeichnen sich
die Urkunden Altmann's und seiner Nachfolger, wie Stülz, an
mehreren Stellen seiner genannten Abhandlung nachweist, durch
eine heillose Verwirrung in der Datirung aus.

Die beiden Bischöfe Altmann und Adalbero erneuerten nun
um das Jahr 1070 diesen Tauschvertrag in der Weise, dass
Altmann gegen einen von Adalbero an die Passauer Kirche ab-

1) }i. B. Bd. 2y I. Nr. 41-2 p. 1:2. — B ö h m e r Kegtsta imperii, p. 91 .
2) M e i l i e r . Babenbergische Regesten, Nr. ü p. 9.
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getretenen Mansen zu Niunchirchen (Neunkirchen im Viertel un-
ter dem Wienerwalde) und zwei zu Gundeschirchen (Gunskirchen
bei Wels) dem Bischöfe von Würzburg alle Zehente bestätigte,
welche sein Vater Arnold und sein Bruder Gottfried besessen
und der Kirche Lambach gegeben haben, d. h. die innerhalb
der Grenzen der dem Kloster Lambach gewidmeten Pfarrkirchen
gelegenen Zehente, sowie auch den Zehent von den Höfen Adal-
bero's und seines Oheims Aribo's zu Pachmannen (das heutige
Pachmanning bei Lambach). *)

Im Jahre 1082 schloss Altmann einen anderen Tauschver-
trag mit dem Markgrafen Ottokar V, von Steyr. Auf diesem
Vertrage beruht die Gründung des berühmten Benediktiner-
Stiftes Garsten, dessen Bewohner im Laufe der Jahrhunderte
eine höhere Bildung und Kultur im Thale der Ens und der
Steyr verbreitet haben.

Der genannte Markgraf wollte nämlich in der Nähe seiner
Residenz Styraburg (Burg von Steyr) zu Garsten ein Kloster
gründen.

Schon damals war Garsten oder Garstina, welches zur Zeit
Piligrim's eine zur Hauptkirche Sierning gehörige Filiale war,
eine Pfarre.

Der Bezirk derselben war ziemlich ausgedehnt.-Er umfasste
die Gegend zwischen dem oberen und unteren Ramingbache und
zwischen der Ens und Steyer bis an den Rotenpach oder Ret-
tenbach. der bei St. Pankraz in die Steyer fällt. Soweit erT

streckte sich immer in dieser Gegend das kirchliche Gebiet von
Garsten.2)

Der Bischof Altmann trat nun, um dem Markgrafen die
Ausführung seines Wunsches möglich.zu machen, Garsten mit
allen Pfarr-Rechteu, der freien Investitur und allen Zehenten im

*) U. B. des Landes ob der E n s , Bd. II. Nr. 74 p. 94. — S t ü l z , das

Leben des Bischofes Altmann, p . 224.
2J P r i t z , Beiträge zur Landeskunde ob der Ens , Bd. 5 p 257. —

P r i t z , Geschichte von Garsten, p . 4.
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Pfarrbezirke an Ottokar ab und erhielt dafür von demselben die
Pfarrkirche Beheimperch (das heutige Behamberg in Niederöster-
reich in der Nähe des unteren Ramingbaches).J)

Der Markgraf Ottokar V. übergab seine Stiftung zuerst
regulären Kanonikern ; sein Nachfolger Ottokar VI. führte in
Garsten im Jahre 1107 Benediktinermönche aus dem Kloster
Göttweig ein, deren Abt, der heil. Berthold, das Kloster bald zu
einer grossen Blüte brachte.

Wir sehen den Bischof Altmann unablässig bemüht, in
seiner Diöcese, die im Osten bis an die March reichte, die
bereits bestehenden zahlreichen Pfarreien gehörig zu beaufsich-
tigen, theils neue Kirchen und Pfarreien namentlich im Lande
ob und unter der Ens zu errichten.

Nach dein Verzeichnisse, welches Wiedemann in seiner er-
wähnten Abhandlung bringt, fand Altmann im Lande ob und
unter der Ens 58 ordentliche Pfarreien vor, ferner 32 Kirchen,
die keine pfarrlichen Rechte hatten.

Altmann weihte um 1070 die Pfarrkirche zu Thalheim bei
Wels, 1074 die Pfarrkirche zu Stadelkirchen bei Dietach und
1082 die Pfarrkirche zu Wartberg an der Krems ein.

In Niederösterreich errichtete er 2 neue Pfarreien, näm-
lich 1. Traiskirchen bei Baden, dessen Kirche der Weihbischof
Sigilbert im Jahre 1080 einweihte, und 2. die grosse Pfarrei
Pyhra südlich von St. Polten, die die Gegend zwischen der
Traisen von ihrem Ursprünge bei Hohenberg bis St. Polten und
auf der andern Seite bis Böheimkirchen umfasste. Diese Pfarrei
schenkte dann Altmann dem von ihm gegründeten Kloster Gött-
weig. 2)

Im Jahre 1088 schloss Altmann, wie uns eine Urkunde
vom 19. Juli dieses Jahres meldet, mit dem Markgrafen Ottokar
VI.- von Steyr einen sehr wichtigen Tauschvertrag.

*) U. B. des Landes ob der E n s , Bd. II. Nr. 81 p. 11G.
2j W i e d c m a n u , „Altmann von Passau, p . 102 —104.
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Der Markgraf verzichtete auf mehrere passauische Kirchen-
Lehen, die schon seit längerer Zeit dem Bistume entfremdet
waren. Diese Lehen,, welche damals Altmann für seine Kirche
zurück erhielt, lagen am Hausruck- und Kesslaerwalde bei We-
senufer am rechten Ufer der Donau, ferner an der Trattnach,
am wilden Inn, an der Aschach und auf dem Traunfelde
bei Wels.- Der Markgraf verzichtete ferner zu Gunsten des
Bischofes auf das Besetzungsrecht und auf -den Zehnten der
Pfarreien Pichel und Gunskirchen. Der Bischof hingegen
überliess dem Markgrafen die schon von Piligrim geweihte
Kirche von Twedik, Dietach bei Gleink, welche mit grossen
Vorrechten versehen wurde . und ausgedehnte Besitzungen
erhielt. • ' . . . . - . • . . - .

In Bezug auf den ersteren Punkt bewilligte der Bischof,
dass die Kirche von Dietach von einem Interdikte, wenn der
Bischof von Passau ein solches verhängen würde, nicht getroffen
werden könne und dass hier auch Menschen, die unter dem
Banne des Bischofes gestorben sind, begraben werden dürfen.*)

Der der Kirche zugewiesene Grundbesitz schloss sich an
die Besitzungen der Klöster Kremsmünster und St. Florian an
und dehnte sich einerseits .bis zur Mündung der,Steyer in die
Ens, andererseits bis zur Pfarre Lorch aus.2) ' ;

Die Pfarre I)ietach wurde dann im Jahre 1192 dem
in dieser Gegend gegründeten Benediktinerkloster Gleink über-
geben. .

Eine andere Stiftung, an der sich zwar, soweit die Nach-
richten reichen, Altmann nicht unmittelbar betheiligte, war das
Kloster Reicheisberg am Inn, welches der Diöcesangewalt des
Bischofs von Passau unterstand. Im Jahre 1089 fand die Um-
wandlung der ältesten Stiftung der Babenberger, Melk in ein
Benediktinerkloster statt, sowie auch im selben Jahre Altmann

) S t ü l z , Altmann von Passau, p. 279.
; U. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr S2 p. 117.
Mus. Jar. "Berieht XXIX. 7



und §ein Jugendfreund Bischof Adalbero von Würzburg den Stift-
frriei; des Klosters?.Lambach, erneuerten.*) ; ..-.,,\ ; f ,•,.-•••. A
/..f.; i ;2. ,$ e m | h un g e n des Bischofes Altmann, in Verfall gera-
tene Klöster in Ober-? und Unterösterreich.wieder herzustellen.
. ;i !i:,.;Das! Kloster wesen befand sich in der 2. Hälfte, des 11.
Jahrbundertes in einer grossen Zerrüttung. Der Investiturstreit,
in,; welchem {Kaiserund Papst unversöhnlich mit einander kämpf-
ten, der-ärgerliche Schacher, den der Kaiser mit: den kirchli-
chen Pfründen trieb, bewirkten, dass sich, in vielen Klöstern der
Geist der Ordnung ; und, der klösterlichen Zucht _ ganz und. gar
wlorhuncLdiese Anstalten in einen tiefen Verfall gerieten,: ;, ;.
;ì-,--;n-Diesel üblen;Zustände zeigten sich auch in mehreren Klö-
stern der Passauer Diöcese. : ji -
i «j v. Aber. Altmann griff auch hier mit kräftigerv'; ordnender
|iand, ;. ein ; er : hat ; dieses durch die Reformation, der Klöster
g^, Florian,., St. Polten und Kremsmünster bewiesen. , ; '...... M .

.,.,..-,,. Zuerst stellte Altmann das Kloster, St. Florian,; welches
theils , durqh; feindliche Angriffe, theils durch andere Umstände
tief herabgekommen war und viele Jahre verödet da lag, weil
weder der, römische Stuhl, noch ein anderer Kirchenfürst um
eine Reformation dieses Klosters sich bekümmerte, wieder her.

Der Stiftbrief j durch welchen in, diesem Kloster die Regel
des. heil., Augustin eingeführt wurde, ist datirt vom 25. Juni
ÌO71, enthält aber bezüglich der änderen chronologischen Anga-
ben' eine grosse Verwirrung, so*däss, wie auch noch aus einem
späteren Falle ersichtlich sein wird, die Annahme gerechtfertigt
ist, dass Altmann diese Urkunde, erst nach der Vollendung
der Klosterkirche und Klostergebäude ausstellte. ;

Die ' Besitzungen, welche St. Florian erhielt, waren
f o l g e n d e 1 : / ' " ' • ' " i ; : ' - : " * :- ' ' - : " i ' - : < ' • ' ' ; : - ' • • • • • • • • • • •''•••'• • • • • > • • - ' : -

' ' Höfe zu Enzingen, Waeninpach ; Almisvelt, Strummmgen,
Phâffînhovin, Liìinhovin, Gerìantingen. / * ' : j :

Von diesen Ortschaften liegen Enzingen (Enzing), Phaf-

*) ü. B. des Lande? ob der Ens, Bd. II. Nr.! 83 p. 119.



finhovin f(Hohenbrunn),; Gerlantingeh, ein gegenwärtig • unbekann-
ter Ort in der' Stiftspfarre selbst.- <• - u*:; .« »a ttû J ii ; ^
-•'• Weeninpäch,' das heutige Wanbach in dér PfatfèEbèlSbôtg-:

Àlmisveit (Ansfelden.) Bei diesem Ortè ierhielt das Kloster
auch das Ufer der Traun und das Recht der Fischerei m die-
sem ïlusse. : ! •.•••̂ •:-!ül ;; :-:<.u\ .•'::; ir-.-..••-Vi .Jli.i;'«:" 7'»i'

; : Strummingen (Strumming an der Donau in der PfàVre Ensji
• Lilinhovin; (Lilinghofen. in der iPfarre St'. Marienkirchen);

-•'s-•• Felder, Äecker und Wiesen erhielt das Klöster M :fcunil-
burch (Sindelburg in Niederösterreich im Viertel ober dein Wie-
ner Walde) nebst einem Theile des ; Zehëhtes, • 2U ' Ebilspetch
(Ebelsberg an der Traun) zu Gomerichingién' (Gômering, ein
Dorf in der Stiftspfarre) zu Waelhelingeü und Vriuüliutin (Wäl^
Iing und Fraunleiten innerhalb der Stiftspfarre.) i: ;•;•

Ferner bekam das Kloster den ganzen Zehent in; de?
Stiftspfarre, den es schon seit ältestef ' Zeit besessen hätte, Wie-
der zurück und die Mönche erhielten das Recht der Äbtswal. *)

Auch in den beiden Klöstern Kremsmünster und St. Polten
war ein tiefer Verfall der Klosterzucht eingetreten. i ; v.

Der Biograph Altmann's ; entwirft ein gräuliches Bild Von
den in diesen geistlichen Anstalten herrschenden Zuständen.2) -'

Altmann führte in Kremsmünster,! welchem Klostéi* et den
Zehnten jenseits der Traun schenkte; wie in St. Polten neue,
unverdorbene Mönche ein; welche nach strengeren Satzungen
lebten. ; '•:!• :-.•:•_••••,•". ? - . • • . • : - . • • • . , • ! - . : - ; ? : : • . • ; ; • • •• / • • - . l ^ h . v - ; -

'••' ' Die Reformation dieser ̂ beiden Klöster fällt in das Jahr 1081.
' * '3. Bischof Altmann hat auch 2 neue Klöster gegründet,;

die er aus den Einkünften seines Bistums reichlich dotirte. ^7

1) U. B. des Landes ob. der Ens, Bd.: II. Nr. 75 p» 95.:--^ S tü lz ,
„Geschichte von St. Florian" p. 214, 216, 222. — Lamprech t , Ma-
trikel, p. 54.

?) Vita Altmhnni Nr. Il: $n alio cenoUò aâ S. YpôUtuiti eroht eterici
ebrietàti, 'oorctdto.U, -libidini et ttSUris ' 'implicitù Ötülz^ 'Àluhann
v o n P a s s a u , p . 2 3 4 . •<><< i . : > ' - ' .

7* ,
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Das eine Kloster war St. Nikola bei Passau, welches aus-
gedehnte Besitzungen in Ober- und Niederösterreich erhielt, ge-
genwärtig aber nicht mehr besteht. Das 2. Kloster ist das präch-
tige Benediktinerstift Gott we ig in Mederösterreich.

Mit Hilfe der Kaiserin Agnes gründete Altmann ausserhalb
der Stadt Passau am linken Innufer das Kloster St. Nikola,
dessen Mönche der Eegel des heil. Augustin folgten. Den Grund-
stein zu dieser Stiftung legte er jedenfalls in der 5. Indiction
des Jahres 1067 am 30. September; die vollkommene Her-
stellung des Klosters nahm aber einen Zeitraum von 8. Jahren
1067 — 1075 in Anspruch. .

In diesen Zeitraum fallen auch, die beiden Bestätigungs-
bullen des Papstes Alexander II. vom 3. März 1073 und Gre-
gor's VII. vom 24. März 1075, sowie die Bestätigungs-Urkunde.
Heinrichs IV. vom 25. Mai 1Ó74, durch welche die Güter, die'
Altmann seiner Stiftung gegeben hat oder geben will, vor jeder
Abgabe an den königlichen Fiscus gesichert sein sollen...1)

Das Original des von Altmann ausgefertigten Stiftbriefes
ist nicht mehr vorhanden, sondern es liegen 2 Copien vor, von
denen die erste mit der Jahreszahl 1067, also mit der Angabe
des eigentlichen Gründungsjahres des Klosters, die J2. mit der
Jahreszahl 1074 versehen ist.

Aus diesen Jahresangaben ist schon zuerkennen, dass Alt-
mann den Stiftbrief erst nach dem Jahre 1075, also nach der
Wirklichen Vollendung des Klosters ausgestellt haben kann. Diese
Annahme gewinnt um so mehr Gewissheit, weil die beiden uns
erhaltenen Copien des Stiftbriefes ausdrücklich die beiden Be-
stätigungsbullen der Päpste Alexander II... und Gregor VII.
aus den Jahren 1073 und 1075 und die Bestätigungs - Urkunde
Heinrichs IV. vom Jahre 1074 erwähnen.

Betrachten wir nun die 1. Copie näher. Sie gehört, wie

l) ü. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 76 p. 99 und Nr. 78
p. 103. — M. B. Bd. IV. Nr. 2 p. 289. — B ö h m e r , Regesta im-
perii,, p. 93;
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so eben gezeigt wurde, nicht in das Jahr 1067, sondern nach
1075. Altmann hat jedoch seinen Stiftbrief mit dein eigentli-
chen Gründungsjahre des Klosters 1067 versehen.

Meiller setzt diese Urkunde in das Jahr 1081, weil" sie
Angaben enthält, die auf das Jahr 1067 durchaus nicht passen
z. B. die Erwähnung des babenbergischen Markgrafen Leopold
des Schönen, der erst im Jahre 1075 zur Regierung gelangte.
Ferner fühlt sich Meiller veranlasst, gerade das Jahr 1081 an-,
zunehmen, weil die Urkunde den Ausdruck „Agnes beata impe-
ratrix" und .die Angabe der 5. Indiction, die auf 1081 hinweir
set, enthält. .

Meiller berücksichtigt aber die Zeitverhältnisse nicht und
ich finde die Gründe, die Stülz vorbringt, für stichhältiger. Im
Jahre 1081 war Altmann gerade, im heftigsten Zerwürfnisse mit
Heinrich IV. und er war kaunvund sicher nicht im dauernden
Besitze von Passau. •

Der Ausdruck „beata imperatrix" dürfte ebenfalls nicht
ohne weiters zum Schlüsse berechtigen, dass Agnes zur Zeit der
Ausfertigung des Stiftbriefes schon gestorben war." In diesem
Falle Messe es: „beatae memoriae" oder „beatae, piae recorda-
tionis." Das Wort „beataC( scheint auf Weltentsagung zu deuten.

Ferner erscheint unter den Zeugen der Urkunde ein En-
gilbertus archipresbyter, der heftigste Gegner Altmann's, der
1076 vom Pabste gebannt, von Heinrich IV. aber im Jähre 1079
zum Erzbischofe von Trier befördert wurde. Der konnte doch
108} in einer Urkunde Altmann's nicht als Zeuge dienen.1)

Es sind also keine besonderen Gründe vorhanden, in Folge
deren diese Urkunde, die nach 1075 gehört, gerade in das Jahr
1081 zu setzen sei.

Die erste Copie verdient vor der zweiten entschieden den
Vorzug, namentlich in Bezug auf die Besitzungen, welche das
Kloster von seinem Gründer erhielt. •

l) M e i l l e r . Babenberger Regesten, p. 206 Nr. 83. — S t ü l z . Altmann
von Passau, p. 228. . •-• .
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Die Stiftsgüter, welche in Baiern lagen, kommen hier nicht
in Betracht; es sind blos diejenigen zu erwähnen, welche in
Ober- und Niederösterreich liegen.

Die Kaiserin A g n e s , als Mitgründerin des Klosters, wid-
mete den 9. Theil ihres Besitzthums zu Persenbeug und ibsbürg
an der Donau in Niederösterreich.

Güter, welche in Oberösterreich vom Bischöfe dem Kloster
gespendet wurden, waren: % Zehent von den Neubrüchen im
„Forestum Hoèhnhart" (Kobernauser Wald im Innviertel), in
den 4 Pfarreien: Eberschwang, Schiltarn, Aspach und Vöckels-
storf (Vöklamarkt).

Dieser grosse Forst wurde von Kaiser Heinrich II. dem
Bistume Bamberg geschenkt, welches mehrere Strecken urbar
machen liess, auf denen dann die Kirchen Aspach, Schiltarn und
Eberschwang entstanden. .*)

Ferner bekam St. Nikola die Pfarrkirche Grieskirchen
mit allen bischöflichen Rechten und Diensten und V3 Zehent im
ganzen Umfange des Pfarrsprengels, die Kirche Alk of en bei
Eiferding mit dem Zehent und mit mehreren Höfen, die in der
Pfarre Schönering lagen.

In Niederösterreich erhielt das Kloster Zehente zu Rüste
und Izendorf (Gross-Rust und Eizendorf im Viertel ober dem
Wiener Walde); dann % Zehent in den „in rure Beuchriche"
liegenden Pfarreien : Neukirchen, Ritenbach, Molte, Rienburch,
Stregen und Hohen wart.

Alle diese genannten Orte liegen in der Nähe der Stadt
Horn.

Das Kloster erhielt das Fischrecht zu Seebach (in der
Pfarre Eiferding), im Mattsee und im Inn ; 3 Weingärten in
Seebach, 2 zu Aschach, 4 in der Wachaubei Krems, 4 in
Hundsheim und 2 in Mautern.

Zur Bestreitung der Kosten der Beleuchtung wurde die
Kapelle der heil. Maria bei der Stadt Lorch (Maria Anger ab-

*) Lamprecht . Matrikel, p. 113, 114, 119.



' 103

gebrochen unter Kaiser Josef I I ) , mit allen pfarrlichen Gerecht-
samen und Nutzungen an Opfern, Zinsen- und Hofstätten über-
geben. ,.• .

Für Beischaffung der Kleidung werden jährlich 24 Pfund
von dem Schiffszolle zu Passau,,Goldwörth (oberhalbOttensheim),
Efferding und Aufhausen (in Baiern) angewiesen.

Die Yogtei über die in Oesterreich befindlichen Güter des
Klosters wurde dem Markgrafen Leopold übertragen, der statt
der Gefälle, die er rechtlich zu beziehen hatte, vom Bischöfe
3 Hüben zu Muckerau (einer Donauinsel bei Klosterneuburg)
mit 70 Hörigen erhielt.

Die Vogtei über die Besitzungen um Grieskirchen und
Alkofen behielt sich Altmann vor.*)

Die 2. Copie des Stiftbriefes steht an Wert entschieden zu-
rück. Denn sie erwähnt Besitzungen, welche das Kloster, wie
urkundlich nachgewiesen werden kann, erst später erwarb. Diese
Urkunde enthält Interpelationen und ist wahrscheinlich ein spä-
teres Machwerk.2)

Das 2. Kloster, welches Altmann gründete, ist Göttweig.

Den Grundstein zu diesem Kloster, in welchem der tapfere
Streiter für die Unabhängigkeit der Kirche vom Staate seine
letzte Ruhestätte fand, legte Altmann im Jahre 1072. Aber
durch die Gefahren und Bedrängnisse, welche bald darauf über
ihn hereinbrachen, wurde der Bau des Klosters sehr verzögert.
Im Jahre 1083 konnte endlich der Bischof Kirche und Kloster
einweihen und am 9. September dieses Jahres wurde die Stif-
tungs-Urkunde ausgestellt, welche uns das ausgedehnte Allodial-
Eigentum zeigt, welches die Bischöfe von Passau allmälig in
der babenbergischen Ostmark gewonnen hatten.

J) ü. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 79 p. J05. — M e i l l e r .
Babenberger Regesten , p. 20G. -r- S t ü 1 z. Altmann von Passau,
p. 228—229.

2J ü. B. des Landes ob der Ens, Bd. II. Nr. 80 p. 109.
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Im Eingänge des Stiftbriefes sagt Altmann ausdrücklich,
dass er aus seinen Einkünften dem Kloster Pfarreien, Güter,
Lehen, Zehnten, Weinberge u. s. w. gegeben habe.

Göttweig erhielt folgende Pfarreien:
M a u t e r n mit dem gesammten Zehent, nur denjenigen

ausgenommen, der dem Kloster St. Nicola gehörte.
• M ü h 1 b a e h bei Meissau.
N a l i u b , Nalb im Viertel unter dem Mannhartsberge.

Zu dieser Pfarrkirche gehörte auch die Kirche Pfaffendorf mit
dem Zehent.

P e t r o n e l l mit der Kirche von Höflein, zu welcher der
Zehent von dem Lehen gehörte, welches der Markgraf Diepold
von Vohburg zwischen der Fischa und der Leytha hatte.

C h i u l i u p Külb, südlich von Loosdorf, im Viertel ober
dem Wiener Walde.

P ir eh aha, Pyrha, eine von Altmann errichtete Pfarre, von
welcher früher bereits gesprochen wurde.

Ferner bekam das Kloster die Kirchen: Haimburg, Aschi-
resprucca (Brück an der Leytha), mit dem dazu gehörigen Ze-
hent, dann Zehente zu Ertpurch (ein gegenwärtig verschollener
Ort), zu Haselawa (Haslau, im Viertel unter dem Wiener Walde)
und Diuptal bei Petronell.

Grundbesitz und Zehent gewann das Kloster zu Loimer-
dorf und Wetzeisdorf im Marchfelde. Diese beiden Orte hatte
Altmann in einem Gütertausch, den er um das Jahr 1070 mit
dem Patriarchen Sighart von Aquileja schloss, für seine Kirche
erworben. Welche Güter er hingegeben, ist unbekannt.1)

Endlich schenkte Altmann seiner Lieblingsstiftung noch
Eigenleute, Maierhöfe, Mühlen, Weingärten, das Recht der Fi-
scherei und einen Salzantheil in Reichenball.2)

*) S t ü l z . Altmann von Passau, p. 224.
2j Die Stiftungs - Urkunde ist veröffentlicht im Saalbuche des Stiftes,

welches Karlin in den „Fontes rerum Austriacarum" herausgegeben
hat. II. Abtheilung, Bd. 8. :.
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Altmann starb im Jahre 1091. Trotz der verwirrten Zeit-
verhältnisse, trotz seines ununterbrochenen Kampfes mit Hein-
rich IV. wusste doch Altmann die Besitzungen seiner Kirche
auf eine sehr bedeutende Art zu vermehren. Die Stiftung der
beiden Klöster St. Nikola und Göttweig beweiset dieses. Er war
ohne Zweifel der hervorragendste Mann, der die bischöfliche
Würde in Passau bekleidet hat. Sein Leben war eine fast un-
unterbrochene Kette von Prüfungen und Gefahren; aber muthig
hat er ausgeharrt im Glücke wie im Unglücke und das Interesse
der allgemeinen, sowie das seiner bischöflichen Kirche unver-
wandt im Auge behalten. Er war ein eifriger Hirt der ihm von
Gott anvertrauten Heerde.

Aus dem letzten Jahrzehent des 11. Jahrhundertes liegen
keine Urkunden über die Besitzverhältnisse der passauischen
Kirche in Ober- und Niederösterreich vor. Das wichtigste Ereig-
niss, welches in diese Zeit fällt, ist die Gründung des Klosters
Formbach, am linken Ufer des Inn, unterhalb Passau. 1094.

Diese Abtei, welche der Diöcesangewalt des Bischofes von
Passau untergeordnet wurde, gewann ausgedehnte Besitzungen
in Niederösterreich bei Glocknitz, Putten und Neukirchen.

Die Urkunde des Kaisers Heinrich IV. vom 30. April 1099,
in welcher er dem Kloster Kremsmünster einige ihm vom Bi-
schöfe Christian von Passau entzogene Besitzungen, nämlich:
„Petenbach, Eberstallzeil und Geroltsdorf " zurückgab, ist bereits
früher besprochen worden.

Wir haben nun in einem Zeiträume von 4 Jahrhunderten
die Entwicklung des Besitzstandes der bischöflichen Kirche von
Passau in den beiden Ländern Ober- und Niederösterreich
verfolgt.

Am Schlüsse des 11. Jahrhundertes hatte die passauische
Diöcese ihre grösste Ausdehnung nach Osten bis an die March
und Leytha erreicht. Die Bischöfe von Passau hatten die reichs-
unmittelbare Stellung erlangt und verfügten in Oesterreich ob
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und unter Ens über einen ausgedehnten Güterbesitz, den sie
theils durch Schenkungen von Seite der deutschen Kaiser, theils
durch Schenkung von Seite von Privatpersonen, durch die soge-
nannten Cartae pagenses, theils durch Tauschverträge erworben
hatten.

E r k l ä r u n g

der vorkommenden Abkürzungen.
U. B. : Urkundenbuch.
M. B. : Monumenta Boica.

Linz Druck von J. Wimmer.




